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1. Information und Mitwirkung der Bevölkerung

In Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, SR 700) wird die 
Orientierung der Bevölkerung über die Ziele und den Ablauf der Planungen durch
die Behörden geregelt und gemäss Artikel 59 des kantonalen Baugesetz (BauG, 
BSG 721.0) soll die Bevölkerung bei Planungen in geeigneter Weise mitwirken 
können. Mit der Mitwirkungsauflage vom 1. November 2018 bis 30. November 
2018 hatte die Bevölkerung Gelegenheit, ihre Anliegen kund zu tun.
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2. Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens

Zur öffentlichen Mitwirkung wurde der Entwurf «Zonenplan Egelmösli Wyssloch» 
mit Plan Nr. 1469/1 vom 5. Oktober 2018 und der Erläuterungsbericht zur Planung 
«Zonenplan Egelmösli Wyssloch» vom 5. Oktober 2018 aufgelegt. 

Ein Ziel der Stadtentwicklung in Bern ist die Förderung von quartierorientierten 
Freiraumnutzungen in Parkanlagen. Das Stadtentwicklungskonzept 2016 (STEK 
16) sieht vor, den Grünraum Egelsee-Wyssloch schrittweise zu einem öffentli-
chen Stadtteilpark mit einer hohen Nutzungs-, Gestaltungs- und Aufenthaltsqua-
lität umzugestalten. Des Weiteren ist in diesem Gebiet ein Schulhausneubau 
notwendig. 

Gegenstand der vorliegenden Planung sind Anpassungen im Zonenplan. Die 
Änderung des Zonenplans wird im ordentlichen Verfahren mit Volksabstimmung 
durchgeführt.

Der Planungsperimeter wird im Südwesten durch die Muristrasse und im Nord-
osten durch die Laubeggstrasse begrenzt. Der Grünraum wird durch die Quar-
tiere Egelberg, Schlosshalde und Sunnehof eingegrenzt. Innerhalb des Wirkungs-
bereichs befinden sich der Egelsee und der Wysslochbach. 
Auf den Parzellen Nr. 4/1518, Nr. 4/2421 und Nr. 4/2430 wurde 2018 /2019 ein 
Wettbewerbsverfahren durch Hochbau Stadt Bern durchgeführt, begleitet von 
Stadtgrün Bern und dem Schulamt der Stadt Bern. Das Wettbewerbsergebnis 
liegt seit März 2019 vor. Zwei Siegerprojekte befassen sich mit den folgenden 
drei Bereichen: Dem Neubau Volksschule Wyssloch «Schule im Park» (Parzelle 
Nr. 4/2421), dem Stadtteilpark Wyssloch und der Offenlegung des Wysslochbachs 
(Parzellen Nr. 4/2430 und Nr. 4/1518) und mit der Sanierung/Umnutzung des Wys-
slochguts für die Tagesschule. Der Zonenplan definiert den Bereich für den Schul-
hausneubau und bildet die baurechtliche Grundlage für die Nutzung des Gebiets 
als Stadtteilpark. 

Gemäss dem heutigen Artikel 77 Baugesetz sind für eine Zone für öffentliche 
Nutzungen F (Freifläche) eine Zweckbestimmung und die Grundzüge der Über-
bauung und Gestaltung festzulegen. Eine solche baurechtliche Festlegung fehlt 
den heutigen altrechtlichen Freiflächen FA und FB im Planungsperimeter (Art. 
149 Abs. 1 BauG). Aus diesem Grund wird neben der Festlegung der fehlenden 
Zweckbestimmungen auch das Mass der Nutzung festgelegt.

Mit dem Zonenplan Egelmösli Wyssloch wird der heute geltende Nutzungszo-
nenplan von 1976 geändert. Die bestehende Freifläche FB im Bereich des Schul-
hausprovisoriums und südöstlich des Wysslochguts wird zu einer Freifläche FA 
zurückgezont. Die übrige bisherige Freifläche FB wird auf die Fläche des Wys-
slochguts verkleinert und gemeinsam mit einem kleinen Bereich nördlich des 
Wysslochguts (bisher Freifläche FA) in die Freifläche FC umgezont aufgrund des 
erhöhten Bedarfs an oberirdischen Geschossfläche für den Neubau des Schul-
hauses Wyssloch gemäss Wettbewerbsergebnis. Die Landfläche der bestehen-
den Freifläche FA wird somit insgesamt grösser. Im ganzen Wirkungsbereich wer-
den die fehlenden Zweckbestimmungen festgelegt. 

Der zukünftige Stadtteilpark soll den bestehenden Grünraum zwischen dem Egel-
see und der Autobahn A6 umfassen und im Sinne eines multifunktionalen und 
nutzungsoffenen Freiraums weiterentwickelt werden. Die neue Schule wird sich 
in die Parkanlage einfügen. Da die Umsetzung des Stadtteilparks das Hauptziel 
ist, haben sich einzelne Bauten in diesen zu integrieren. Der Stadtteilpark ist als 
naturnahe Anlage zu erhalten. Für den Stadtteilpark liegt bereits ein Nutzungs- 
und Gestaltungskonzept vor, welches die wichtigsten Rahmenbedingungen der 
Parkgestaltung festlegt und im Jahr 2006 durch den Gemeinderat genehmigt wur-
de. Die zukünftige Entwicklung des Stadtteilparks ist in einen gesamtheitlichen 
Prozess mit Einbezug der Bevölkerung eingebettet. Der Prozess wird parallel zum 
Planerlassverfahren fortgeführt und ist nicht Teil des Zonenplan.

Das Plangebiet ist bereits heute der Lärmempfindlichkeitsstufe ES II zugeordnet. 
Entlang der Muristrasse und der Laubeggstrasse ist das Plangebiet der ES III 
zugeordnet. Die Zonenplanänderung löst keine Änderung des Lärmempfindlich-
keitsstufenplan aus.
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Zulässig sind quartierorientierte 
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3. Durchführung des Verfahrens

Die öffentliche Mitwirkungsauflage „Zonenplan Egelmösli Wyssloch“ wurde am 
31. Oktober 2018 im Stadtanzeiger publiziert und dauerte vom 1. November bis 
am 30. November 2018. Innerhalb dieser Frist konnten alle Interessierten eine 
schriftliche Mitwirkungseingabe einreichen. 

Die Unterlagen waren im Stadtplanungsamt Bern und der städtischen «BauStel-
le» sowie im Internet unter www.bern.ch/mitwirkungen einsehbar. Eine Medien-
mitteilung zur Mitwirkungsauflage wurde an die Medien gesandt. 
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3. Statistische Auswertung der Mitwirkungseingaben

Parteien
P-1: FDP. Die Liberalen Stadt Bern, 3.12.2018
P-2: Grün alternative Partei, GaP, 30.11.2018
P-3: Sozialdemokratische Partei Bern – Ost, 28.11.2018
P-4: Sozialdemokratische Partei Stadt Bern, 4.12.2018
P-5: SVP, Sektion Innenstadt- Kirchenfeld, 3.12.2018

Quartierorganisationen
Q-6: QUAV 4, Quartiervertretung Stadtteil IV, 26.11.2018
Q-7: Schosshalden-Ostring-Murifeld-Leist SOML, 3.12.2018

Vereine und Interessengruppen
V-8: Angelfischer-Verein Bern, 25.11.2018
V-9: Familiengarten-Verein Bern-Ost, der Präsident Martin Blaser, 30.11.2018
V-10: Gesellschaft für Stadt- und Landschaftsentwicklung Bern, GSL 27.11.2018
V-11: IG Egelsee c/o Ulla Steiner, 20.11.2018
V-12: Pro Velo Bern, 26.11.2018
V-13: Spielbrache Wyssloch, 30.11.2018

Privatpersonen
O-14: Dr. Gerhard und Elsbeth Leutert, 3.12.2018
O-15: Madeleine Szedlak-Aeberhard und Bella Siedler, 06.12.2018 (analog O-14)
O-16: Jeannette, Anne und Barbara Lévy, 18.11.2018 
O-17: Albert Bochsler, 20.11.2018 (analog O-16)
O-18: Anna Rickli, 3.12.20188 (analog O-16)
O-19: Anne Thalmann, 20.11.2018 (analog O-16)
O-20: Anne und Nic Egger (analog O-16)
O-21: Gisela Stampfli, 20.11.2018 (analog O-16)
O-22: Irmgard Stampfli, 20.11.2018 (analog O-16)
O-23: Michèle Bochsler, 20.11.2018 (analog O-16)
O-24: Michèle und Philippe Probst, 30.11.2018 (analog O-16)
O-25: Monika Demenga, 29.11.2018 (analog O-16)
O-26: Susanne Bieler-Arnold, 19.11.2018 (analog O-16)

O-27: Susanne Stähli, 23.11.2019 
O-28: Ursula Peter, 20.11.2018 (analog O-16)

O-29: Birgit Gerber, 4.11.2018
O-30: Christoph Obrecht, 3.12.2018
O-31: Dr. Blanche-Marie Schweizer, 3.12.2018
O-32: Dr. Ursula Widmer, 30.11.2018
O-33: Elsbeth und Markus Röthlisberger, 3.12.2018
O-34: Eva Wüthrich-Gerber, 28.11.2018
O-35: Familie Garachemani, 29.11.2018
O-36: Friedrich Jenni und Dr.med. Viktor Jenni, 28.11.2018
O-37: Gabriela Kaufmann-Zürcher, 27.11.2018
O-38: Gerhard und Erika Reber, 30.11.2018
O-39: Jeannette, Barbara und Anne Lévy, 3.12.2018
O-40: Lic.iur. Yvonne Prieur EUMAHP, 27.11.2018
O-41: Margrit Duttle, 30.11.2018
O-42: Marianne Beerli und Rudolf Steiger, 28.11.2018
O-43: Marianne Beerli, 28.11.2018
O-44: Rolf Waldis und Monica Cecchin, 3.12.2018
O-45: Sandra und François von May, 30.11.2018

4.



8

Zonenplan Egelmösli Wyssloch – Mitwirkungsbericht

5. Zusammenfassung der Mitwirkungseingaben

Im Rahmen der Mitwirkungsauflage zur Planung Egelmösli Wyssloch wurden 45 
Mitwirkungseingaben eigereicht. Die Eingaben umfassen im wesentlichen fol-
gende Themen:

1. Der Raum Egelsee-Wyssloch ist als naturnaher Grünraum zu erhalten und 
aufzuwerten. Der Raum Egelsee-Wyssloch soll nicht zu einem Unruheort mit 
einem grossen Nutzungsmix werden.

2. Die bestehenden Naturwerte, vor allem der Bereich mit artenreichen Hecken 
und Feldgehölzen, sowie der Egelsee, sind zu schützen.

3. Der Standort Schuhausneubau und Erweiterungsbedarf werden in Frage ge-
stellt. Als alternativen Standort wird die Hintere Schosshalde (Burgerliches Ju-
gendwohnheim) genannt.

Antworten:

1. Mit der Zonenplanänderung gilt neu die Festlegung, dass der Stadtteilpark als 
naturnahe Anlage zu erhalten und möglichst durchgängig zu begrünen ist. Der 
Stadtteilpark soll dem Quartier primär als Naherholungsort dienen. Es soll ein 
multifuktionaler, nutzungsoffener Freiraum entstehen, der eine hohe Nutzungs- 
und Aufenthaltsqualität aufweist. Es werden auch in Zukunft Orte mit unter-
schiedlichen Nutzungsintensitäten innerhalb des Stadtteilparks auffindbar sein. 
Die bestehenden Freiraumnutzungen (Kindergärten, Schule, Familiengärten, Ra-
senspielfeld) funktionieren bereits heute sehr gut nebeneinander. 

2. Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadtteilparks Massnahmen zum 
Schutz der Landschaft sowie zur Förderung der naturnahen Lebensräume umset-
zen. Unter anderem ist der Erhalt der geschützten Wildhecken und Feldgehölze 
vorgesehen. Für allfällige Eingriffe in wertvolle Lebensräume und Kleinstrukturen 
sind entsprechende Ersatzmassnahmen zu leisten. Im Bereich des Egelsees wer-
den Massnahmen zur naturnahen Aufwertung geprüft.  

3. Der in den Eingaben vorgeschlagene, alternative Schulstandort in der hinteren 
Schosshalde, ist als Schulstandort nicht geeignet. Die hintere Schosshalde gehört 
geografisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraumbedarf mit den Massnahmen im 
Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. In der Laubegg hingegen ist der Schulraum 
knapp. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 Schulklas-
sen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der Laubeggstras-
se 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentralst gelegene Standort 
für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.

Die Anregungen aus den Mitwirkungseingaben werden für die weitere Planung 
des Stadtteilparks Wyssloch und der Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungs-
hofs berücksichtigt.
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6.  Fazit

Die Mitwirkungseingaben ziehen keine Änderung des Zonenplans Egelmösli Wy-
ssloch nach sich. Aufgrund der Mitwirkungseingaben wurde der Erläuterungsbe-
richt mit dem Thema „Schulstandort“ ergänzt. Weitere Themen wurden gemäss 
den Eingaben präzisiert.

Das mittlerweile abgeschlossene Wettbewerbsverfahren zieht die folgenden Än-
derungen des Zonenplans Egelmösli Wyssloch gegenüber der Mitwirkungsaufla-
ge nach sich:

- Die beiden Flächen in der Freifläche FB für den Schulhausneubau und dem Wy-
sslochgut werden zur Freifläche FC. Der Grund dafür ist das Ergebnis aus dem 
Wettbewerb. Mit diesem liegt nun auch der notwendige Flächenbedarf für den 
Schulhausneubau vor. Der notwendige Flächenbedarf fällt höher aus, als vor der 
Mitwirkung angenommen. Anstelle einer grösseren Freifläche FB wird nun für 
den Schulhausneubau und dem Wysslochgut je eine Freifläche FC mit einer hö-
heren oberirdischen Geschossflächenziffer festgelegt. Die beiden Flächen in der 
Freifläche FC können dafür auf das notwendige Mass verkleinert werden, zugun-
sten einer Vergrösserung der Landfläche der Freifläche FA. Es sind keine weiteren 
Bauten in der Freifläche FC möglich. 

- Aufgrund des Wettbewerbsergebnis kann die Festlegung zur Gebäudehöhe prä-
zisiert und auf 15 m beschränkt werden. 
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7.  Inhaltliche Auswertung der Mitwirkungseingaben

Mitwir-
kungs-
eingabe

Kernaussage Stellungnahme

P-1 1. FDP

1.1 Das Projekt eines Schulhausneubaus am geplanten Standort und der Einbau 
einer Tagesschule im Wysslochgut werden befürwortet.

1.2 Fehlendes Gesamtkonzept für den Grünraum von der Muristrasse bis zum 
Zentrum Paul Klee.

1.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der Ein-
gabe verdankt.

1.2 Über die ganze Fläche des zukünftigen Stadtteilparks gibt es das vom Ge-
meinderat genehmigte Nutzungs- und Gestaltungskonzept aus dem Jahr 
2006 als Grundlage. Weiter ist das Gebiet im Quartierplan IV, im Freiraum-
konzept der Stadt Bern und dem Stadtentwicklungskonzept 2016 (STEK 16) 
als Stadtteilpark verankert. Der Anregung wird entsprochen.

1.3 Die Offenlegung des Bachs wird kritisch betrachtet, da diese mit Unterhalt 
verbunden ist.

1.3 Im Entwicklungskonzept Fliessgewässer der Stadt Bern aus dem Jahr 2009, 
ist eine aquatische Vernetzung (also die Ausdohlung) dieses Teilabschnittes 
des Wysslochbachs zwischen Egelsee und dem bereits geöffneten Bachab-
schnitt nördlich der Laubeggstrasse vorgesehen. Die Offenlegung und Re-
naturierung bringt die Möglichkeit zur Schaffung von weiteren Naturwerten. 
Der Anregung wird nicht entsprochen.

1.4 Nicht nachvollziehbar ist die Planeinzeichnung auf Seite 4 (Punkt 01) mit roter 
Farbe.

1.4 Der Plan wird angepasst.
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Mitwir-
kungs-
eingabe

Kernaussage Stellungnahme

1.5 Kritisch wird die Beschreibung des Stadtteilparks mit einer hohen Nutzungs,- 
Gestaltungs,- und Aufenthaltsqualität beurteilt. Dabei dürfen ruhige Rück-
zugsorte nicht verloren gehen.

1.5 Mit der Zonenplanänderung gilt neu die Festlegung, dass der Stadtteilpark 
als naturnahe Anlage zu erhalten und möglichst durchgängig zu begrünen 
ist. Der Stadtteilpark soll dem Quartier als Naherholungsort dienen. Es wer-
den auch in Zukunft je nach Bedürfnis unterschiedliche Orte im Stadteilpark 
vorhanden sein. Die bestehenden Nutzungen (Kindergärten, Schule, Fami-
liengärten, Rasenspielfeld, Wohnen, Angelsteg, Quartiertreff) funktionieren 
heute sehr gut nebeneinander. In Zukunft sollen nicht mehr Nutzungen dazu-
kommen als heute bereits vorhanden sind. Der Anregung wird entsprochen.

1.6 Ein Wohnneubau anstelle des Entsorgungshofs würde begrüsst, dieser soll 
auch aufgrund der allfälligen Schadstoffe im Boden weg. Ein Wohnneubau 
würde Wohnraum an bester Lage schaffen. Dies würde eine Wohnzone an-
stelle der Freifläche voraussetzen.

1.6 Das Ziel der Stadt ist den Grünraum als Naherholung für die Bevölkerung 
langfristig zu sichern. Eine Verdichtung mit Wohnnutzung würde das Gebiet 
schmälern. Um eine hohe Wohnqualität zu schaffen sind Grünräume uner-
setzlich. Diese vom Bebauungsdruck frei zu halten und langfristig zu sichern 
ist die Aufgabe der Stadt. Es wird im vorliegenden Gebiet langfristig keine 
Wohnnutzung geben. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

1.7 Fällt ein kommerziell betriebener Gastgewerbebetrieb wirklich noch unter die 
vielseitig geplante Nutzung „öffentliches Interesse“ oder werden hier nicht 
Partikularinteressen bevorzugt. Hier auch wieder der Verweis auf den Dienst-
barkeitsvertrag, welcher klare Gewerbebeschränkungen beinhaltet.

1.7 Die Stadt ist der Meinung, dass eine bescheidene Gastwirtschaft in Form eines 
Parkcafés in unmittelbarem Zusammenhang mit der öffentlichen Nutzung als 
Stadtteilpark steht und somit im öffentlichen Interesse ist. Der Anregung wird 
nicht entsprochen.

1.8 Für Neubauten ist eine maximal mögliche Höhe anzustreben aufgrund der im 
STEK 16 angestrebten Verdichtung.

1.8 Die Festlegung zur maximalen Gebäudehöhe entspricht dem Wettbewerbs-
ergebnis für den Schulhausneubau. Eine weitere Erhöhung ist nicht sinnvoll, 
da am vorliegenden Ort keine bauliche Verdichtung angestrebt wird. Der An-
regung wird entsprochen.

1.9 Familiengärten an so guter Wohnlage ist zu hinterfragen. 1.9 Die Nutzung von Familiengärten ist ein Bedürfnis der Bevölkerung und bleibt 
als Angebot bestehen, solange die Nachfrage vorhanden ist. Der Anregung 
wird nicht entsprochen.
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1.10 Die bereits vorhandenen Angebote sind in die Planung einzubeziehen, bevor       
konkurrenzierende Angebote zur Verfügung gestellt werden.

1.10 Dies wird in der Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungshofs berücksichti-
gt. Der Anregung wird entsprochen. 

P-2 2. Grün alternative Partei GaP
2.1 Auf den geplanten dauerhaften, massiven Schulhaus-Neubau im Egelmösli 

Wyssloch ist zu verzichten.
2.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der Ein-

gabe verdankt.

2.2 Die Schutzgebiete und Freiflächen sind keine Disponibelflächen zur Unter-
bringung von in der Vergangenheit «vergessenen» Planungsvorhaben. Es 
wird in Frage gestellt, ob die von der Verwaltung prognostizierte grosse Zu-
nahme der Schülerzahlen angesichts des geringen Verdichtungspotential im 
Stadtteil 4 von Dauer sein wird. 

2.2 Verdichtung und Neubauten sind mögliche Gründe für zunehmende Zah-
len und sind relativ einfach berechenbar. Stärker ins Gewicht fallen gesell-
schaftliche schwieriger prognostizierbare Veränderungen wie Generationen-
wechsel oder der aktuelle Trend zu kinderreicheren Familien. Im Schulkreis 
Kirchenfeld-Schosshalde (fast gleichbedeutend mit dem Stadtteil 4) sind die 
Schülerzahlen in den letzten 10 Jahren von 1764 auf 2293 (+529; +30%!)) 
gestiegen. Gemäss den Schülerprognosen von 2018 steigen sie in den kom-
menden 15 Jahren im Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde weiter auf 2599 
Schülerinnen und Schüler (+306; +13%).

2.3 Für die Zwischen- und Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungshofes an 
der Muristrasse 21er befürwortet die GaP im Sinne der Ergebnisse des parti-
zipativen Verfahrens mit der Quartierbevölkerung eine öffentliche Nutzung für 
das Quartier mit einer dauerhaften Bewilligung für die «Bar au lac». 

2.3 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt.

P-3 3. SP Bern-Ost
3.1 Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe der SP Stadt Bern.

P-4 4. SP Stadt Bern
4.1 Das Ziel der Planung einen «Stadtteilpark mit Schule» zu ermöglichen wird 

befürwortet.
4.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der Ein-

gabe verdankt.

4.2 Der Grünraum ist abgesehen vom Schulhausneubau zu erhalten sowie im 
Interesse der Wohnbevölkerung aufzuwerten. Einzelne Partikularinteressen 
haben diesem Oberziel gegenüber zurückzutreten.

4.2 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen. 
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4.3 Die SP spricht sich für eine weitere Verwendung von Modulbauten aus, um 
in Zukunft zeitgerecht auf wechselnde Schülerinnenzahlen reagieren zu kön-
nen.

4.3 Gemäss Wettbewerbsanforderungen soll die Schule mit einer einfachen 
Struktur flexibel auf pädagogische und organisatorische Entwicklungen ange-
passt werden können. Der Anregung wird entsprochen. 

4.4 Es fehlt im Erläuterungsbericht ein Überblick des Schulamts über die zukünf-
tigen Bedarfszahlen.

4.4 Verdichtung und Neubauten sind mögliche Gründe für zunehmende Zahlen 
und sind relativ einfach berechenbar. Stärker ins Gewicht fallen gesellschaft-
liche Veränderungen wie Generationenwechsel oder der aktuelle Trend zu 
kinderreicheren Familien. Im Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde (fast gleich-
bedeutend mit dem Stadtteil 4) sind die Schülerzahlen in den letzten 10 Jah-
ren von 1764 auf 2293 (+529; +30%!)) gestiegen. Gemäss den Schülerpro-
gnosen von 2018 steigen sie in den kommenden 15 Jahren weiter auf 2599 
Schülerinnen und Schüler (+306; +13%). (gleiche Antwort wie Eingabe Grün 
alternative Partei) Der Anregung wird nicht entsprochen. 

4.5 Die SP ist grundsätzlich mit dem Ziel der Planung, einen „Stadtteilpark mit 
Schule“ zur ermöglichen, einverstanden. Mit der leichten Vergrösserung und 
Verlegung der FB ist man trotz gewisser Bedenken einverstanden.

4.5 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.

4.6 Es fehlt die Herleitung der zulässigen oberirdischen Geschossfläche im Erläu-
terungsbericht. Die bestehenden Gebäude sollten umgenutzt werden kön-
nen und mit dem gleichen Volumen ersetzt werden können. Der Entwurf 
Zonenplan lässt einen Ersatzneubau entlang der Muristrasse von ca. 2000 
m2 oGF zu, das ist nicht zuzulassen.

4.6 Im Moment gibt es in der Freifläche FA eine Reserve an oberirdischer Ge-
schossfläche (oGF), da der Modulbau in der Freifläche FB steht. Mit der Zo-
nenplanänderung kommt der Modulbau in die Freifläche FA zu liegen, solan-
ge er noch nicht abgebrochen werden kann (also bis der Schulhausneubau 
bezogen werden kann). Damit erhöht das Gebäude das Nutzungsmass und 
frisst die Reserve auf. Bestehende Gebäude können weiterhin umgenutzt 
werden. Verfügbare oberidische Geschossflächen für Ersatzneubauten und 
bauliche Erweiterungen stehen dann erst mit dem Abbruch des Modulbaus 
wieder zur Verfügung. Solange der Modulbau bestehen bleibt, ist mit der 
Zonenplanänderung an der Muristrasse 21e ein Ersatzneubau mit einer et-
was geringeren oGF möglich möglich (ca. 1‘000m2). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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4.7 Für die Fläche zwischen Muristrasse und Egelsee soll zukünftig ein Wettbe-
werb und eine Überbauungsordnung gemacht werden. Im dicht überbauten 
Gebiet zwischen Muristrasse und Egelsee soll im Moment das Bestehende 
genutzt und während einigen Jahren Erfahrungen gesammelt werden.

4.7 Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung des ehemaligen Ent-
sorgungshofs durch Hochbau Stadt Bern erstellt. Durch die Machbarkeits-
studie wird über den weiteren Verbleib des Entsorgungshofs befunden. Die 
Zonenplanänderung wird unabhängig der baulichen Massnahmen für die Pla-
nungssicherheit der zukünftigen Nutzung sorgen. Der Anregung wird nicht 
entsprochen.

4.8 Die Begriffe der «quartierorientierten Einrichtungen» und des «Gastgewer-
bebetriebs» sind zu vage formuliert. Ein soll nicht irgendein Gastgewerbebe-
trieb zulässig sein, sondern einer der dem Park und dem umliegenden Quar-
tier dient. Vorschlag Zweckbestimmungen: Ouartierpark Egelsee-Wyssloch 
mit Ouartiertreffpunkt und Schulbauten.

4.8 Mit der Zonenplanänderung wird festgelegt, dass nur ein Gastgewerbebe-
trieb zulässig ist. Ein solcher Gastgewerbebetrieb muss dem Hauptzweck 
des Stadtteilparks dienen. Das bedeutet, dass nur ein Parkcafé möglich ist, 
das kommerziell betrieben werden darf. Ein Quartiertreffpunkt der von Quar-
tierorganisationen betrieben wird ist zusätzlich möglich und wird als quar-
tierorientierte Einrichtung bezeichnet. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

4.9 Hochbauten sind auf die bestehenden Gebäude zu beschränken. Diese dür-
fen im Rahmen des Zonenzwecks umgebaut, geringfügig erweitert und er-
setzt werden. Die Gestaltung hat der Lage am See und in einem hochwer-
tigen Wohnquartier Rechnung zu tragen.

4.9 Diese Forderung entspricht den vorgesehenen Zweckbestimmungen der Zo-
nenplanänderung für die Freifläche FA. Der Anregung wird entsprochen. 

4.10 Der Planungsbericht verdient eine deutliche Erweiterung: Herleiten des 
Nutzungsmasses und die Begründung für den Schulhausneubau, sowie kon-
krete Hinweise auf wichtige Grundlagen wie den Entwurf des Gewässer-
raumplans und das Wettbewerbsprogramm.

4.10 Der Erläuterungsbericht wird mit den genannten Themen ergänzt.

P-5 5. SVP Sektion Innenstadt - Kirchenfeld
5.1 Das Wyssloch ist als wertvolles Schutzgebiet zu erhalten und keine neuen 

Bauten zu erstellen.

5.1 Der Schulhausneubau ist der einzige geplante Neubau im Wirkungsbereich. 
Das Ziel der Stadt Bern ist es im Wyssloch zukünftig einen Stadtteilpark zu 
realisieren. Mit den Festlegungen zur maximalen möglichen oberirdischen 
Geschossfläche ist in der Freifläche FA ein Erstellen weiterer Bauten nur mit 
dem Abbruch bestehender möglich. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

5.2 Die Wegführung und die Pflege und Reinigung des Sees ist zu verbessern. 5.2 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt. Der Hinweis wird an 
Stadtgrün Bern weitergeleitet.
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5.3 Die Verlegung der Schule an einen anderen, ausserhalb des Wyssloches/
Egelsees gelegenen Standort sei vertieft zu prüfen.

5.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler. Der 
Anregung wird entsprochen.

Q-6 6. QUAV - 4
6.1 Eine Mehrheit der Mitglieder des Quartiervereins spricht sich für den vorge-

schlagenen Schulhaus-Standort und der Zonenplanänderung aus.
6.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der Ein-

gabe verdankt.

6.2 Die Lage des Schulhausneubaus stört den Grünraum empfindlich. Eine Verle-
gung in die hintere Schosshalde ist zu prüfen.

6.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler. Der 
Anregung wird entsprochen. 
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6.3 Es ist zu prüfen, ob das Gehölze auf der Parzelle 4/2421 Wald ist und somit 
schützenswert.

6.3 Diese Fläche ist nicht als Wald klassifiziert, sondern stellt gemäss selektiver 
Biotopkartierung der Naturwerte «artenreiche Hecken und Feldgehölze» dar. 
Allfällige Eingriffe (z. B. durch Schulhausneubau) müssen mit entsprechenden 
Ersatzmassnahmen kompensiert werden. Der Kanton hat 2016 die Waldfest-
stellung der Stadt genehmigt. Durch das Waldfeststellungsverfahren wurden 
verbindliche Waldgrenzen gemäss Art. 10 Abs. 2 des Waldgesetzes festge-
legt. Die Waldgrenze legt den Wald innerhalb der Bauzonen fest. Innerhalb 
des Verfahrens wurde die Fläche im Wyssloch vom Kanton nicht als Wald 
ausgemacht. Der Anregung wird entsprochen. 

6.4 Der Plan ist unzulänglich, da weder der geöffnete Bachlauf noch die dazuge-
hörigen Gewässerabstände eingezeichnet sind.

6.4 Der Gewässerraum mit den rechtlich festgelegten Abständen wird für das 
gesamte Stadtgebiet mit separatem Verfahren umgesetzt. Der Verlauf des 
zukünftigen, geöffneten Bachlaufs war Teil des Wettbewerbsverfahrens zum 
Schulhausneubaus und ist mit dem Wettbewerbsergebnis nun bekannt. Der 
Erläuterungsbericht wird mit dem Wettbewerbsergebnis ergänzt. Der Ge-
wässerraum kann aus rechtlichen Gründen aber erst nach erfolgter Offen-
legung an den neuen Bachverlauf angepasst werden. Der Anregung wird 
entsprochen. 

6.5 Der Erläuterungsbericht ist mit einer Flugaufnahme und eingezeichnetem 
Gesamtperimeter zu ergänzen.

6.5 Der Vorschlag wird begrüsst und im Erläuterungsbericht ergänzt.

6.6 Der Schulhausplan und die Entwicklung beim Entsorgungshof sind verfah-
rensmässig zu entkoppeln.

6.6 Das Ziel der Zonenplanänderung ist die Sicherung der Parkanlage, neue quar-
tierorientierte Nutzungen, ein Parkcafé und den Bedarf an Schulraum zu er-
möglichen. Betreffend der bestehenden und allenfalls zu erneuernden sowie 
der Schulhausneubaute ist sicherzustellen, dass die Parkanlage dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. Die Nutzungsplanung hat daher gesamthaft zu erfolgen. 
Für die Realisierung der beiden Projekte braucht es danach jedoch jeweils ein 
separates Baubewilligungsverfahren. Der Anregung wird entsprochen.
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6.7 Der Planungsbericht gibt zu wenig Auskunft wie das Wettbewerbsergebnis 
in die definitive Zonenplanänderung eingearbeitet wird, es ist nicht nach-
vollziehbar, dass zuerst ein Wettbewerbsprogramm gemacht wurde und der 
Zonenplan hinterher angepasst wird.

6.7 Der Erläuterungsbericht wird mit dem Wettbewerbsergebnis ergänzt. Das 
Wettbewerbsprogramm wurde vor der Zonenplanänderung erstellt um wäh-
rend der Erarbeitung der Nutzungsplanung eine Vorstellung zu gewinnen, 
was für eine planungsrechtliche Anpassung es für die Erstellung eines Schul-
hausneubaus braucht (Mass und Gestaltung des Neubaus). Ein teilweise par-
alleles Vorgehen war aus zeitlichen Gründen jedoch unerlässlich. Der Anre-
gung wird entsprochen. 

6.8 Erläuterungsbericht: Es fehlen Aussagen zur Entwicklung des Abschnitts zwi-
schen Laubeggstrasse und Zentrum Paul Klee.

6.8 Im Moment können keine Aussagen zur Entwicklung des Abschnitts zwi-
schen der Laubeggstrasse und dem Zentrum Paul Klee gemacht werden. 
Orientierung über die Ziele der Stadt geben die bestehenden Konzepte wie 
das Stadtentwicklungskonzept und das Freiraumkonzept sowie die Quartier-
planung für den Stadtteil IV. Die dritte Etappe steht in Zusammenhang mit 
der Planung Umbau Autobahn A6; Das Terminprogramm dazu ist derzeit noch 
offen. Der Anregung wird nicht entsprochen.

6.9 Erläuterungsbericht: Es wird vermisst, dass es zu den Begriffen der Raum-
planung keine Erläuterung gibt und auch keine Aussagen zum Ablauf des 
Planerlassverfahrend gemacht wird.

6.9 Der Erläuterungsbericht wird um eine Erläuterung der Begriffe der Raumpla-
nung, sowie einer Übersicht zum Planerlassverfahren ergänzt. Der Anregung 
wird entsprochen. 

6.10 Vorschlag Änderung Planungsvorlage, Zonenplan: Festlegung durch quar-
tierorientierte, gastgewerbliche und kulturelle Nutzungen ersetzen.

6.10 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen

6.11 Vorschlag Änderung Erläuterungsbericht Kapitel 1: Mit der vorliegenden Zo-
nenplanänderung wird der Zweck der Zone in den ersten Abschnitten zwi-
schen Muristrasse und Laubeggstrasse als Stadtteilpark…

6.11 Der Vorschlag wird begrüsst und aufgenommen.
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6.12 Erläuterungsbericht Kapitel 1 letzter Abschnitt, Vorschlag: … sowie die Auf-
zonung der FA zur FB für die geplante…. Man könnte den Satz anfügen: ‘Es 
handelt sich mehrheitlich um einen Flächenabtausch, denn die Fläche west-
lich des Wysslochguts wird dafür von FB zu FA zurückgestuft.‘

6.12 Der Vorschlag wird begrüsst und berücksichtigt.

6.13 Erläuterungsbericht Kapitel 4.3: Einfügen nach 1. Satz in 2. Zeile: das Nut-
zungsmass wird über den gesamten Planungsperimeter für die Freifläche A 
FA gesamthaft berechnet. Oder: Verweis auf Ziffer 6.2 wo dies unter ‚Mass 
der Nutzung‘ erläutert wird.

6.13 Der Vorschlag wird begrüsst und die Berechnungsweise der Zonen präzi-
siert.

6.14 Erläuterungsbericht Kapitel 4.3: Folgender Satz stimmt inhaltlich nicht: ‚Das 
Wohnhaus Muristrasse 21 hat eine Besitzstandsgarantie auf die Wohnnut-
zung solange das Gebäude erhalten bleibt.‘

6.14 Der Vorschlag wird begrüsst und die Aussage im Erläuterungsbericht prä-
zisiert. Die Wohnnutzung ist nicht zonenkonform. Solange das Gebäude mit 
der  Wohnnutzung nicht verändert wird, kann die Wohnnutzung bestehen 
bleiben. Es kann jedoch kein Ersatzneubau mit Wohnen realisiert werden. 
Der Anregung wird entsprochen. 

6.15 Es wird vorgeschlagen das Nutzungsmass und die Reserve zu präzisieren 
und transparent zu machen.

6.15 Als Grundlage der Mitwirkung standen nur BGF Kennzahlen zur Verfü-
gung. Da die AZ mit den neuen Messweisen gemäss der Verordnung über 
die Begriffe und Messweisen (BMBV, BSG 721.3) mit der oberirdischen Ge-
schossfläche berechnet wird, mussten diese erneut aufgenommen werden. 
Unterdessen liegen die bestehenden oberirdischen Geschossflächen im Wir-
kungsbereich der Zonenplanänderung vor. Der Erläuterungsbericht wird um 
einen Hinweis zu den Reserven ergänzt. Der Anregung wird entsprochen. 

6.16 Erläuterungsbericht Kapitel 5.1: «Bei einer Umnutzung oder einem Neubau 
erlöscht die Bestandesgarantie‘: diese Formulierung verhindert, dass das Ge-
bäude des Entsorgungshofs für Quartiernutzungen umgenutzt werden kann.

6.16 Die Besitzstandsgarantie erlischt nur für nicht zonenkonforme Nutzungen. 
Die Quartiernutzung ist jedoch zonenkonform. Die Umnutzung des Entsor-
gungshofs für Quartiernutzungen sind mit der Zonenplanänderung realisier-
bar. Der Anregung wird entsprochen. 

6.17 Familiengärten: Wird dieser Begriff bei SGB noch verwendet? 6.17 Stadtgrün Bern nennt die Familiengärten neu «Stadtgärten». Der Begriff 
kann aber in der Planung weiterverwendet werden, um zusätzliche Konfusi-
onen zu Begrifflichkeiten zu vermeiden.
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6.18 Erläuterungsbericht Kapitel 5.4: Thema Parkplätze: Die Formulierung ‚Die 
Anforderung an die Anzahl zu erstellender PP für Autos (und Fahrräder) ist 
gemäss kantonaler Gesetzgebung umzusetzen‘, ist zu differenzieren.

6.18 Der Erläuterungsbericht wird gemäss Wettbewerbsergebnis präzisiert.

6.19 Erläuterungsbericht Kapitel 6.3: 20m Gebäudehöhe sind weder erwünscht 
noch notwendig.

6.19 Die Gebäudehöhe wird gemäss Wettbewerbsergebnis angepasst. Die Stadt 
Bern bedankt sich für die Anregungen. Weitere nicht aufgeführte Vorschläge 
zum Erläuterungsbericht wurden berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genom-
men.

Q-7 7. SOML
7.1 Die Umzonung ist nicht notwendig, da bereits zwischen burgerlichem Ju-

gendwohnheim und Steinerschule Areale der Freifläche FB als zweckmäs-
siger Standort zur Verfügung stehen.

7.1 Die Stadt bedankt sich für die Anregungen. Die Hintere Schosshalde ist der 
falsche Standort, gehört sie doch geografisch zum Schulstandort Altstadt/
Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im Standort Altstadt/Schosshalde ist der 
Schulraum bedarf mit den Massnahmen im Burgfeld und Baumgarten abge-
deckt. Problematisch ist es in der Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in 
den nächsten 10 Jahren um 9 Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch 
und einer Erweiterung an der Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. 
Das Wyssloch ist der zentrale Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten 
Schülerinnen und Schüler. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

7.2 Der SOML wurde in kein partizipatives Verfahren zur Nachnutzung des Ent-
sorgungshofs im 2016 eingebunden.

7.2 Ein partizipatives Verfahren zur Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungs-
hofs hat 2015-2016 stattgefunden. Beteiligt waren Quartiervertreter/innen, 
Vertreter/innen der Stadtverwaltung und Interessierte. Der Bericht kann un-
ter https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/stadt-
planungsamt/freiraumplanung/arealentwicklungen/nutzungskonzept-entsor-
gungshof-egelsee/egelsee-nachnutzung-nutzungskonzept-bericht-170620.
pdf/download bezogen werden. Eine Vertretung des SOML war an den Ver-
anstaltungen anwesend. Der Anregung wird entsprochen.
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7.3 Aus dem Dienstbarkeitsvertrag wird abgeleitet, dass ein Gastgewerbe mit 
Aussenwirtschaft nicht zulässig ist. Die Dienstbarkeit wurde zur Erhaltung 
des landschaftlichen Bildes und dem Erhalt der Wasserfläche gemacht wor-
den.

7.3 Die Zonenplanänderung macht keine Festlegungen die dem Dienstbarkeits-
barkeitsvertrag widersprechen. Ein Gastgewerbe mit Aussenwirtschaft bleibt 
gemäss Dienstbarkeitsvertrag auf in nicht störendes Mass eingeschränkt. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

7.4 Die Freifläche FA ist nach der Bauordnung der Stadt Bern Art. 24 Abs, 2 
für stark durchgrünte Anlagen mit maximaler Ausnutzungsziffer von 0.1 be-
stimmt. Der Zukünftige Nutzungsmix sprengt den Rahmen der heute zuläs-
sigen Nutzung.

7.4 Die heute geltenden Bauvorschriften der Stadt Bern zu den Zonen für öffent-
liche Nutzungen müssen gemäss Art. 77 BauG betreffend Art und Mass der 
Nutzung präzisiert werden. Die Stadt Bern legt im vorliegenden Zonenplan 
dasselbe Mass fest, wie es bereits heute mit einer AZ von 0,1 der Fall ist. 
Aufgrund der neuen Messweisen muss die Berechnung der AZ neu mit ober-
irdischen Geschossflächen berechnet werden. Das zulässige Nutzungsmass 
wird über die gesamte Freifläche FA im Planperimeter hinweg berechnet und 
nicht pro Parzelle. Die Art der Nutzung wird analog der heute vorhandenen 
Nutzung und den zukünftigen Bedürfnissen präzisiert und entspricht der Bau-
ordnung, die in der Vergangenheit gleiche Nutzungen in der Freifläche FA zu-
gelassen hat. Ein Entsorgungshof oder Wohnnutzung wären allerdings heute 
in der Freifläche FA nicht mehr möglich. Die zukünftige Nutzung muss mit 
dem Hauptzweck der Zone als Stadtteilpark vereinbar sein. Der Rahmen der 
zulässigen Nutzung wird mit der Zonenplanänderung somit geschmälert. Der 
Anregung wird entsprochen. 

7.5 Es ist unklar, weshalb im Erläuterungsbericht (Punkt 6.0) von «geringfügige 
Anpassungen im Zonenplan» und von «Verschieben einer FB an einen ande-
ren Standort» geschrieben wird.

7.5 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Im Zonenplan der 
Mitwirkung handelt es sich um eine Verschiebung der Zonenflächen FB mit 
gleichbleibender Fläche der Freifläche FA. Der Anregung wird entsprochen. 
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7.6 Vielmehr verstösst die geplante Revision gegen die Grundsätze des Raum-
planungsgesetzes, da ein Naturbelassenes und naturnah bewirtschaftetes 
Gebiet zerstört wird.

7.6 Innerhalb der Freifläche FA konnte bisher immer schon gebaut werden. In 
der Vergangenheit wurden Bauten erstellt, die den heutigen Zielsetzungen 
der Stadt an den Erhalt von Naturwerten nicht entsprachen. Mit der Zonen-
planänderung werden die zulässigen Bauten bezüglich der Art der Nutzung 
gegenüber bisher eingeschränkt, nicht ausgedehnt. Die Nutzung als naturna-
her Stadtteilpark wird zudem gegenüber der bisherigen, diesbezüglich nicht 
verbindlichen planerischen Situation dauerhaft gesichert.

V-8 8. Angelfischerverein
8.1 Der Raum trägt giftige Altlasten. SGB hatte scheinbar versprochen im zwei-

ten Halbjahr 2018 erste Resultate zum Umgang mit dem verseuchten Boden 
zu liefern.

8.1 Das Areal des ehemaligen Entsorgungshofes ist nicht im Kataster der be-
lasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet. Im Rahmen der Planung 
Stadtteilpark Wyssloch wird auch eine mögliche Schadstoffbelastung des 
ehemaligen Entsorgungshofes sowie des angrenzenden Aussenraums unter-
sucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden in die weitere Planung 
einfliessen. Der Anregung wird entsprochen. 

8.2 Der Raum braucht mehr geschützte Fläche statt weitere Bodenversiegelung. 8.2 Die Stadt wird mit der Realisierung des Stadtteilparks die bestehende Bo-
denversiegelung reduzieren. Der Stadt ist es ein grundsätzliches Anliegen, 
den Versiegelungsgrad der Böden möglichst gering zu halten. Im Bereich des 
neuen Schulhausneubaus wird nur die für den Schulbetrieb notwendige Flä-
che versiegelt. Der Anregung wird entsprochen. 

8.3 Auf dem Grundstück befindet sich eine Fläche von 900m2, mit einem dichten 
Baumstand dessen Bäume älter als 20 Jahre sind. Demnach kommen die 
Bestimmungen des WaG zur Definition Wald zur Geltung. Dieser ist zu schüt-
zen.

8.3 Diese Fläche ist nicht als Wald klassifiziert, sondern gemäss selek-
tiver Biotopkartierung der Naturwerte «artenreiche Hecken und Feld-
gehölze» dar. Allfällige Eingriffe (z. B. durch Schulhausneubau) müs-
sen mit entsprechenden Ersatzmassnahmen kompensiert werden.  
Der Kanton hat 2016 die Waldfeststellung der Stadt genehmigt. Durch das 
Waldfeststellungsverfahren wurden verbindliche Waldgrenzen gemäss Art. 
10 Abs. 2 des Waldgesetzes festgelegt. Die Waldgrenze legt den Wald in-
nerhalb der Bauzonen fest. Innerhalb des Verfahrens wurde die Fläche im 
Wyssloch vom Kanton nicht als Wald festgestellt. Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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8.4 Der Baugrund auf dem Grundstück 4.2421 wird als Sumpf beurteilt und ist 
damit ungeeignet für einen Schulhausneubau. Wurde jemals eine Baugrund-
sondierung durchgeführt?

8.4 Baugrunduntersuchungen im Bereich des ehemaligen Familiengarten wur-
den im November 2017 durchgeführt und zeigten recht gute Verhältnisse auf. 
Je mehr der Neubau gegen die Mitte des Wysslochs rückt, je ungünstiger 
werden die Gegebenheiten. Der Anregung wird entsprochen. 

8.5 Der Schulstandort wird in Frage gestellt. Aufgrund des zunehmenden Be-
darfs ist ein Schulstandort mit Ausbaupotential ausserhalb des grünen Bands 
zu wählen.

8.5 Gemäss den Prognosen des Schulamts zur Entwicklung der Schülerzahlen 
wird der Schulstandort Wyssloch den Bedarf langfristig abdecken können. 
Einen geeigneten Schulstandort mit Ausbaupotential ausserhalb des Wyss-
lochguts ist nicht vorhanden. Das Wyssloch ist der zentrale Standort für das 
Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler. Der Anregung wird 
nicht entsprochen. 

8.6 Der ehemalige Entsorgungshof soll nicht zu einem Vergnügungsort werden. 
Es kann nur ein kleiner Cafébetrieb mit genügend Abstand zum See akzep-
tiert werden.

8.6 Gemäss Nutzungskonzept von 2016 soll der ehemalige Entsorgungshof als 
Treffpunkt für das Quartier dienen und mit einem Gastronomiebetrieb er-
gänzt werden können. Dieser ist als Parkcafé mit einer Tagesnutzung zu ver-
stehen. Der Anregung wird entsprochen. 

8.7 Die jetzige Ausnutzungsziffer ist beizubehalten und der Ort als Ruheoase im 
Quartier zu schützen.

8.7 Die Festlegung zur oberirdischen Geschossflächenziffer der Zonen im öffent-
lichen Interesse gemäss Bauordnung bleibt bestehen, sie wird nur direkt 
in Quadratmetern statt in einer oberirdischen Geschossflächenziffer angege-
ben. Der Stadtteilpark als naturnah gestalteter Grünraum soll der Quartierbe-
völkerung als Erholungsort dienen. Der Anregung wird entsprochen. 

V-9 9. Familiengarten-Verein
9.1 Die Standortwahl des Schulhausneubaus stellen wir in Frage. Für den Neu-

bau müssen Familiengärten weichen, die heute mit dem Egelsee eine ökolo-
gisch wertvolle Grünfläche bilden.

9.1 Die Stadt Bern bedankt sich für die Anregungen. Es ist vorgesehen, die Fa-
miliengärten flächenmässig 1:1 zu ersetzen. Der Ersatz wird  innerhalb des 
Perimeters Egelgasse – Laubeggstrasse gewährleistet. Der Anregung wird 
entsprochen. 

9.2 Wir stellen in Frage ob auf der verbleibenden Fläche noch genügend Platz für 
die Umsiedlung der Familiengärten vorhanden ist.

9.2 Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren für den Neubau Volksschule 
Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sanie-
rung / Umnutzung Wysslochgut zeigt einen geeigneten Standort für die Fa-
miliengärten auf. Die Fläche kann gleichwertig ersetzt werden. Der Anregung 
wird entsprochen.
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9.3 Es gibt bestimmt alternative Standort für das Schulhaus. Zum Beispiel im 
burgerlichen Wohnheim, als Neubau oder in die bestehenden Gebäude inte-
griert. Das Gebiet ist bereits in der Zone FB.

9.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geografisch 
zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im Stand-
ort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnahmen im 
Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der Laubegg. 
Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 Schulklassen, 
die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der Laubeggstras-
se 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale Standort für 
das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler. (Gleichlautende 
Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht entsprochen. 

9.4 Würde die Stadt auf eine Umzonung aufgrund des Schulraumbedarf verzich-
ten, so könnte das natürliche Naherholungsgebiet mit der biologischen Viel-
falt erhalten bleiben.

9.4 Das natürliche Naherholungsgebiet bleibt ehrhalten und soll weiter geschützt 
werden. Die bestehenden Familiengärten müssen aufgrund des Schulhaus-
neubaus versetzt werden. Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadt-
teilparks viele Massnahmen zum Schutz der Landschaft sowie zur Förderung 
der naturnahen Lebensräume umsetzen. Unter den Massnahmen ist auch 
der Erhalt und Schutz der vorhandenen Naturelemente (Hecken, Feldgehölze, 
Amphibienstandorte etc.). Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.

V-10 10. GSL
10.1 Wir begrüssen die angestrebte Transformation des Gebietes Egelsee-Wyss-

loch zu einem Stadtteilpark und sehen darin einen erheblichen Mehrwert für 
den gesamten Stadtteil IV.

10.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 
Eingabe verdankt.

10.2 Der Park Egelsee-Wyssloch soll konsequent öffentlich genutzten werden 
können.

10.2 Im Zonenplan Egelmösli Wyssloch werden die Zonen für öffentliche Nut-
zungen beibehalten und Festlegungen gemacht, damit das Gebiet der Bevöl-
kerung als Stadtteilpark dient, mit Ausnahme der Schulnutzung in der Freiflä-
che FC. Der Anregung wird entsprochen.

10.3 Es ist ein durchgehender Weg rund um den See mit Zugang zum Wasser 
zu schaffen.

10.3 Der Hinweis wird an Stadtgrün Bern für die weitere Projektierung weiter-
geleitet.
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10.5 Schulhäuser sind einzig auf der Nordseite des Areals vorzusehen, um den 
bis zum See durchgängigen Grünraum zu maximieren.

10.5 Das Siegerprojekt für den Wettbewerb sieht ein Gebäude im nordöstlichen 
Teil an der Stelle der heutigen Familiengärten vor. 

10.6 Die partikuläre Nutzung der Schrebergärten ist auslaufen zu lassen und 
stattdessen ein urbanes, partizipatives und edukatives Gärtnern mit Strei-
chelzoo vorzusehen.

10.6 Der Hinweis wird an Stadtgrün Bern für die weitere Projektierung weiter-
geleitet.

10.7 Auf der Südwest- oder/und Nordostseite des Egelsees ist ein Holzdeck mit 
Parkcafe zu planen.

10.7 Der Hinweis wird an Stadtgrün Bern für die weitere Projektierung weiter-
geleitet.

10.8 Auf dem Egelsee könnten Mini-Elektroböötli für Kinder vermieten werden. 10.8 Der Hinweis wird an Stadtgrün Bern für die weitere Projektierung weiter-
geleitet.

10.9 Das Areal am Südwestende des Egelsees zu öffnen und das Gebäude so-
wie die Aussenräume des ehemaligen Entsorgungshofs für die öffentliche 
(Quartier-)Nutzung freizugeben.

10.9 Der Hinweis wird an Stadtgrün Bern für die weitere Projektierung weiter-
geleitet.

V-11 11. IG Egelsee
11.1 Mit der Zonenplanänderung wird der natürliche, städtische See mit seiner 

Umgebung zu einem lärmigen Freizeitpark künstlich umgestaltet. Die Land-
schaft ist gemäss Art. 3 Abs. 2 Raumplanungsgesetz (RPG) zu schonen.

11.1 Mit der Zonenplanänderung gilt neu die Festlegung, dass der Stadtteilpark 
als naturnahe Anlage zu erhalten und möglichst durchgängig zu begrünen 
ist. Der Stadtteilpark soll dem Quartier als Naherholungsort dienen. Es wer-
den auch in Zukunft je nach Bedürfnis unterschiedliche Orte im Stadteilpark 
vorhanden sein. Die bestehenden Nutzungen (Kindergärten, Schule, Fami-
liengärten, Rasenspielfeld, Wohnen, Angelsteg, Quartiertreff) funktionieren 
heute sehr gut nebeneinander. In Zukunft sollen nicht mehr Nutzungen dazu-
kommen, als heute bereits vorhanden sind. Der Anregung wird entsprochen.

11.2 Es wird befürchtet, dass mit den planerischen Grundlagen Festlegungen für 
eine längerfristige Überbauung des Wyssloch gemacht wird.

11.2 Aufgrund der Festlegung zur Zweckbestimmung und zum Mass der Nutzung 
ist eine zusätzliche Überbauung nicht möglich. Die Freifläche FA ist für die 
Nutzung als durchgrünte Parkanlage bestimmt. Der geplante Schulhausneu-
bau ist nur in der dafür vorgesehenen Zonenfläche möglich. Das zulässige 
Nutzungsmass lässt keine grossflächige Überbauung zu.
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11.3 Die geplante Schule wird am falschen Ort gebaut. Es wird vorgeschlagen 
die Schule am Standort hintere Schosshalde zu realisieren, im Burgerlichen 
Jugendwohnheim oder auf dessen Geländer (Melchenbühlweg 6 und 8). Dort 
befindet sich bereits eine Zone FB. Der Schulbedarf ist unbestritten, soll je-
doch nicht gegen den Naturschutz ausgespielt werden.

11.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 

11.4 Es liegt ein Verstoss gegen Art. 1 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes (RPG) 
vor, wonach die Stadt verpflichtet ist, mit Massnahmen der Raumplanung die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.

11.4 Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadtteilparks viele Massnah-
men zum Schutz der Landschaft sowie zur Förderung der naturnahen Lebens-
räume umsetzen. Unter den Massnahmen ist auch der Erhalt und Schutz 
der vorhandenen Naturelemente (Hecken, Feldgehölze, Amphibienstandorte 
etc.). 

11.5 Ein partizipatives Verfahren zur Nachnutzung hat bisher nicht stattgefunden. 11.5 Ein partizipatives Verfahren zur Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungs-
hofs hat 2015-2016 stattgefunden. Beteiligt waren Quartiervertreter/innen, 
Vertreter/innen der Stadtverwaltung und Interessierte. Der Bericht kann un-
ter https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/stadt-
planungsamt/freiraumplanung/arealentwicklungen/nutzungskonzept-entsor-
gungshof-egelsee/egelsee-nachnutzung-nutzungskonzept-bericht-170620.
pdf/download bezogen werden. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe 
des SOML).

11.6 Gemäss Dienstbarkeitsvertrag von 1909 darf auf der Parzelle zwischen Egel-
gasse und dem Egelsee «keine andere Wirtschaft als nur eine sogenannte 
Saisonwirtschaft ausschliesslich zur Zeit des Eislaufes betrieben werden». Es 
darf «zu keinen Zeiten ein lärmendes, übelriechendes oder aussergewöhn-
lichen Rauch verursachendes Gewerbe ausgeübt oder geduldet werden».

11.6 Die Festlegungen des Dienstbarkeitsvertrags werden mit der Zonenplan-
änderung berücksichtigt und zukünftig weiterhin eingehalten. Der geplante 
Gastgewerbebetrieb (Parkcafé) muss sich auf ein gemäss Dienstbarkeitsver-
trag zulässiges Mass beschränken.



26

Zonenplan Egelmösli Wyssloch – Mitwirkungsbericht

Mitwir-
kungs-
eingabe

Kernaussage Stellungnahme

11.7 Aus dem Mitwirkungsbericht geht nicht hervor, dass die Freifläche FA zu ei-
ner Freifläche F* angepasst werden soll. Somit sind „öffentliche Interessen“ 
ausschlaggebend für die Nutzung des Areals.

11.7 Die Zone für öffentlichen Nutzungen (Freifläche) FA bleibt bestehen. Die 
zulässigen Nutzungsarten liegen alle im öffentlichen Interesse.

11.8 Im Erläuterungsbericht (Punkt 6.0) steht, dass die Planungsvorlage nur ge-
ringfügige Anpassungen im Zonenplan vorsieht. Die Geringfügigkeit ist nicht 
gegeben.

11.8 Die Beschreibung der Anpassung als geringfügig bezieht sich auf den Ver-
gleich zu anderen Zonenplanänderungen im ordentlichen Verfahren. Diese 
Einschätzung ist relativ und bezieht sich nicht auf das gewählte Verfahren. 
Das Verfahren zur vorliegenden Zonenplanänderung wird ordentlich mit 
Volksabstimmung durchgeführt. Der Begriff wird aus dem Erläuterungsbe-
richt entfernt. Der Anregung wird entsprochen. 

11.9 Das städtische Planungsvorhaben ist nicht mit der einmaligen schützens-
werten Gewässerlandschaft mit ungewöhnlich hoher Artenvielfalt vereinbar 
und verstösst gegen den Gewässerschutz, den Umweltschutz und dem Hei-
mat- und Naturschutz. Hier ist auch auf Artikel 31 der Verfassung des Kantons 
Bern zum Umweltschutz hinzuweisen.

11.9 Die Zonenplanänderung wird unter Berücksichtigung der genannten eidge-
nössischen und kantonalen Festlegungen erstellt. Der Kanton prüft dies in 
der kantonalen Vorprüfung. Der Anregung wird entsprochen. 

11.10 Das Mass der Nutzung über die Flächen der Zone FA und FB soll nicht zu-
sammen berechnet werden.

11.10 Die Flächen der Freiflächen FA und FB können und werden nicht zusammen 
berechnet. Es können jedoch Flächen derselben Zone zusammen berechnet 
werden, sofern sie aneinandergrenzen und im selben Wirkungsbereich der 
Zonenplanänderung liegen. Der Anregung wird entsprochen. 

11.11  Im Erläuterungsbericht fehlt der Hinweis, wohin der Sportplatz auf dem 
Grundstück Nr. 2430 wegen des Schulneubaus verlegt werden soll.

11.11 Der Sportplatz kann auf dem Grundstück Nr. 2430 bestehen bleiben. Der 
Erläuterungsbericht wird mit den Informationen zum Wettbewerbsergebnis 
ergänzt. Der Anregung wird entsprochen. 

11.12 Es sollte das Ziel der Stadt sein, die städtische Bauordnung als Ganzes be-
treffend die fehlenden Zweckbestimmungen zu revidieren und dem Stimm-
volk vorzulegen, statt hier für jedes einzelne Areal eigene Zweckbestim-
mungen zu erlassen.

11.12 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen.
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11.13 Ein kommerziell betriebener Gastgewerbebetrieb liegt nicht im „öffentli-
chen Interesse“.

11.13 Die Stadt ist der Meinung, dass eine bescheidene Gastwirtschaft in Form 
eines Parkcafés in unmittelbaren Zusammenhang mit der öffentlichen Nut-
zung als Stadtteilpark steht und somit im öffentlichen Interesse ist. Der An-
regung wird nicht entsprochen.

11.14 Die Notwendigkeit von weiteren Quartiertreffs, sowie die Erstellung von 
Kindergärten, Beratungsstellen und Basisstufen in der FA als durchgrünte 
Anlage wird Infrage gestellt.

11.14 Das Angebot der Stadt richtet sich nach dem heutigen und dem zukünftig 
zu erwartenden Bedarf, sowie nach den Bedürfnissen des Quartiers.

11.15 Folgerichtig und konsequent müsste die Stadt Teile der heutigen Freifläche 
Zone FA in eine Kernzone für ein Quartierzentrum umzonen.

11.15 Mit der vorgeschlagenen Zonenzuordnung würde eine einheitliche Bewah-
rung des ganzen Stadtteilparks stark eingeschränkt und Wohnbauten zuläs-
sig. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

11.16 Orte für kommerzielle Gastgewerbebetriebe, Schulen und Versammlungs-
orte sind in eine Dienstleistungszone umzuzonen.

11.16 Mit einer solchen Umzonung würde das Mass der Bebauung massiv er-
höht und eine Wohnnutzung zulässig. Die mögliche Nutzung würde sich nicht 
mehr nur auf eine Nutzung im öffentlichen Interesse beschränken. Der Anre-
gung wird nicht entsprochen. 

11.17 Das Gebiet gehört in die Schutzzone. 11.17 Damit wären die heutigen Standorte für die Kindergärten zukünftig nicht 
mehr möglich. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

11.18 Der marode Entsorgungshof und der Hartbelag sollen abgerissen und das 
Areal naturnah begrünt werden.

11.18 Die Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungshofs ist Teil des weiteren 
Prozesses des Projekts Stadtteilpark. Eine Aussage zur zukünftigen Nutzung 
des Entsorgungshofs kann voraussichtlich im 2. Quartal 2019 gemacht wer-
den.

11.19 Sind die Bäume Nistplätze der Fledermausarten, die hier beheimatet sind? 11.19 Im Rahmen der Planung Stadtteilpark Wyssloch werden momentan die Na-
turwerte im gesamten Raum Egelsee-Wyssloch inkl. dem Egelsee erhoben 
und daraus die Forderungen zu Erhalt und Förderung von Flora und Fauna 
abgleitet. Diese Erkenntnisse werden als Grundlage für die weitere Planung 
dienen. Der Anregung wird entsprochen. 
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11.20 Gibt es ausreichend Schattenstellen und damit kühlere Ausweichorte für 
Wasserbewohner wie Fische, wenn die Gewässertemperaturen steigen, was 
gerade in Flachgewässern zu Zeiten des Klimawandels der Fall ist? Die Stadt 
hat diese wertvolle Landschaft mit ihrer Biodiversität für die heutige Bevölke-
rung und für kommende Generationen zu schützen, statt sie zu überbauen.

11.20 Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadtteilparks viele Massnah-
men zum Schutz der Landschaft sowie zur Förderung der naturnahen Lebens-
räume umsetzen. Unter den Massnahmen ist auch der Erhalt und Schutz 
der vorhandenen Naturelemente (Hecken, Feldgehölze, Amphibienstandorte 
etc.). (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der IG Egelsee). Der Anre-
gung wird entsprochen. 

11.21 Mit der Versetzung der Familiengärten geht die Nähe zum Egelsee verloren 
und damit ortstreue Amphibienbestände.

11.21 Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren für den Neubau Volksschule 
Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sanie-
rung / Umnutzung Wysslochgut zeigt auf, wie die Familiengärten auf dem 
Gebiet des heutigen Schulhausprovisoriums umgesetzt werden können. So 
bleibt die Nähe zum Egelsee erhalten. 

11.22 Der Architekturwettbewerb für den Schulhausneubau wird übereilt durch-
geführt, da die Anwohnerinnen und Anwohner nicht einbezogen wurden.

11.22 Der Quartierverein wurde bereits bei der Standortwahl des neuen Schul-
hauses innerhalb des Gebiets Wyssloch beigezogen. Im Wettbewerbsverfah-
ren sind zwei Quartiervertreterinnen als Expertinnen beteiligt. 

11.23 Gebiet soll entgiftet werden. 11.23 Das Areal des ehemaligen Entsorgungshofes ist nicht im Kataster der be-
lasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet. Im Rahmen der Planung 
Stadtteilpark Wyssloch wird auch eine mögliche Schadstoffbelastung des 
ehemaligen Entsorgungshofes sowie des angrenzenden Aussenraums unter-
sucht. Die daraus resultierende Erkenntnisse werden in die weitere Planung 
einfliessen. Der Anregung wird entsprochen. 

11.24 Der Lärm des ehemaligen Entsorgungshofs soll nicht durch Lärm ersetzt 
werden. Die geplante kommerzielle Gastwirtschaft mit Aussenplätzen 
schränkt den Zugang der Bevölkerung zum öffentlichen Raum ein und bedeu-
tet erheblichen motorisierten Mehrverkehr im Quartier.

11.24 Ein neuer Gastgewerbebetrieb hat die Lärmempfindlichkeitsstufen einzu-
halten. Es soll ein Gastgewerbebetrieb in Form eines Parkcafés möglich sein. 
Ein motorisierter Mehrverkehr ist von der Stadt nicht gewollt und wird ent-
sprechend verhindert. Der Anregung wird entsprochen. 
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V-12 12. Pro Velo
12.1 Um das Quartier und insbesondere den Bereich um den Park auch für Ve-

lofahrende sicherer zu gestalten, sollte der MIV beruhigt werden. Um dies 
umzusetzen, sollte die Erweiterung der T20-Zone Obstberg nach Südwesten 
bis zum Ostring geprüft werden.

Die Stadt Bern bedankt sich für die Anregungen. Die Hinweise 12.1 - 12.5 wer-
den an die Verkehrsplanung der Stadt Bern weitergeleitet.

12.2 Als kurzfristige Massnahme ist die T20-Zone auf der Segantenistrasse bei 
der Einfahrt von Seite Muristrasse zu prüfen. Damit könnte eine deutliche Tor 
Situation gebaut werden.

12.3 Ankerstrasse: Auf der südlichen Längsseite des Parks verläuft die Anker-
strasse/Segantinistrasse. Bitte prüfen Sie für den MIV -Durchgangsverkehr 
auf diesem Abschnitt die Sperrung mit Pollern, um den MIV auf das Minimum 
zu reduzieren. Die Zufahrt zu den Anstössern bleibt gewährleistet.

12.4 Um die trennende Wirkung der Egelgasse innerhalb des Parks zu reduzie-
ren, ist eine T20- Zone zu prüfen. 

12.5 In der Muristrasse gibt es auf der Höhe des ehemaligen Entsorgungshofs 
eine Abbiegspur, die wohl für den Werkverkehr erstellt wurde und heute auf-
gehoben werden könnte. Mit der Aufhebung könnte der gemäss Masterplan 
geplante Velostandard umgesetzt werden.

V-13 13. Spielbrache Wyssloch
13.1 Wir als Verein unterstützen die Entwicklung des schönen Ortes. 13.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.
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13.2 Wichtig ist für uns, dass der Charakter des Ortes erhalten bleibt. Durch das 
Entfernen von trennenden Elementen (Egelgasse, Zäune) und das Öffnen 
des Wyssloch-Baches kann auch der Natur noch mehr Raum gegeben wer-
den.

13.2 Im Rahmen der Planung zum Stadtteilpark Wyssloch sollen die vorhandenen 
räumlichen Barrieren (wie beispielsweise Zäune) aufgelöst werden. Die An-
liegen von Natur und Ökologie fliessen in die Entwicklung des Stadtteilparks 
ein. Für den Wysslochbach ist eine naturnahe Gestaltung vorgesehen. Der 
Anregung wird entsprochen. 

13.3 Die Schulräume müssen sich gut ins Gelände einfügen, auf versiegelte Zu-
fahrtsstrassen ist zu verzichten.

13.3 Gemäss Wettbewerbsprogramm müssen die Projekte städtebaulich ange-
messen auf die Quartierstruktur und den nahen Egelsee reagieren und das 
Konzept «Schule im Park» harmonisch umsetzen. Versiegelte Zufahrten wer-
den auf das absolut Notwendige beschränkt. Der Anregung wird entspro-
chen. 

O-14 14. Dr. Gerhard und Elsbeth Leutert
14.1 Der Schulraumbedarf wird anerkannt. Es fehlt die nachvollziehbare Begrün-

dung weshalb der Bedarf mit einem Neubau im engen Egelmösli-Wyssloch-
Tälchen gedeckt werden sollte. Die Nutzung von bestehenden Räumlich-
keiten, wie dem Burgerlichen Jugendwohnheim wären ökologischer. Das 
Areal des Burgerlichen Jugendwohnheims liegt in einer Zone im öffentlichen 
Interesse FB und könnte ohne Umzonung mit einem Neubau ergänzt wer-
den.

14.1 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP).

14.2 Die Zunahme der Bevölkerungszahl und der Schülerzahl findet zukünftig im 
Norden der Stadt Bern (Schöngrün-Vermont, Baumgarten und Schönberg-
Ost) statt. Die Kinder aus dem Schönberg-Ost können über den Melchen-
bühlweg sicher Richtung Steinerschule zu Schule gehen.

14.2 Die Aussage ist falsch. Der Stadtteil wächst gemäss den Schülerprognosen 
bis 2032 im Kirchenfeld (+19%), im Laubegg (+13%) und Manuel (+13%) stär-
ker als der Norden (Altstadt/Schosshalde +8%). Der Anregung wird nicht ent-
sprochen. 
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O-15 15. Madeleine Szedlàk-Aeberhard und Berta Siedler
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Dr. Gerhard und Elsbeth Leu-

tert.

O-16 16. Jeanette, Anne und Barbara Lévy
16.1 Die Änderung des Zonenplans wird abgelehnt. 16.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.

16.2 Die Bezeichnung «Stadtteilpark Wyssloch» ist irreführend, wird doch hier 
die grüne Lunge des Quartiers weitgehend als Schulareal überbaut und zer-
stört.

16.2 Der Schulhausneubau ist als Schule im Park geplant. Die Fläche für den 
Schulhausneubau reduziert sich auf das notwendige Mass, der Stadtteilpark 
als grüne Lunge hat Priorität. 

16.3 Der geplante Schulneubau sowie der Umbau des Wysslochguts zur Tages-
schule sind an diesem Standort falsch platziert. Ein alternativer Standort 
könnte das in der hinteren Schosshalde gelegene Burgerliche Jugendwohn-
heim sein.

16.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 

16.4 Die ortgebundenen Amphibien werden durch den Schulhausneubau gefähr-
det.

16.4 Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadtteilparks viele Massnah-
men zum Schutz der Landschaft sowie zur Förderung der naturnahen Lebens-
räume umsetzen. Unter den Massnahmen ist auch der Erhalt und Schutz 
der vorhandenen Naturelemente (Hecken, Feldgehölze, Amphibienstandorte 
etc.). (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der IG Egelsee). Das Anliegen 
wird berücksichtigt.
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16.5 Die Stadt führt ein Mitwirkungsverfahren durch und bezeichnet die geplante 
Zonenänderung Egelmösli Wyssloch als «geringfügig» (Art. 58 BauG).

16.5 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Der Anregung wird 
entsprochen. 

16.6 Die Zweckänderung der Zone FA F in diesem Planungsgebiet bezweckt eine 
Anhäufung verschiedenster Nutzungsarten. Der heute weitgehend natürliche 
Grünraum zwischen Muristrasse und Laubeggstrasse soll zu einem künst-
lichen „multifunktionalen Stadtteilpark“ mit hohem Nutzungs- Gestaltungs- 
und Aufenthaltsort umgestaltet werden und damit zu einem Unruheort wer-
den.

16.6 Die Festlegung zur Freifläche FA innerhalb des Zonenplans Egelmösli Wy-
ssloch sieht einen stärkeren Schutz des heutigen, natürlich gestalteten 
Grünraum vor. Die festgelegten Nutzungsarten beziehen sich auf die heute 
vorhandenen Nutzungsarten und lassen keine weiteren zu, ausser dem Park-
café, das bereits in der Vergangenheit kurzzeitig betrieben wurde. Die Festle-
gung im Zonenplan Egelmösli Wyssloch schreibt einen naturnah gestalteten 
und möglichst durgängig begrünten Stadtteilpark vor. Damit wird ein naturna-
her Stadtteilpark langfristig gesichert. Der Anregung wird entsprochen.

16.7 Die Boden- und Gebäudesanierung des ehemaligen Entsorgungshofs ist an-
zugehen, insbesondere, da vermehrt Kinder dort spielen.

16.7 Im Rahmen der Planung Stadtteilpark Wyssloch wird auch eine mögliche 
Schadstoffbelastung des ehemaligen Entsorgungshofes sowie des angren-
zenden Aussenraums untersucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse 
werden in die weitere Planung einfliessen. Der Anregung wird entsprochen. 

16.8 Die Verfassung des Kantons Bern legt in Artikel 31 fest, dass die natürliche 
Umwelt für die gegenwärtigen und künftigen Generationen gesund zu erhal-
ten ist. Sie soll durch staatliche und private Tätigkeiten so wenig wie möglich 
belastet werden.

16.8 Die Stadt Bern ist aktiv bemüht den Artikel 31 umzusetzen. Die künftige 
Ausgestaltung des Wyssloch als Stadtteilpark wird die vorhandenen Natur-
werte schützen und fördern. Der Anregung wird entsprochen. 

O-17 17. Albert Bochsler
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-18 18. Anna Rickli
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy
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O-19 19. Anne Thalmann
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-20 20. Anne und Nic Egger
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-21 21. Gisela Stämpfli
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-22 22. Imgard Stampfli
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-23 23. Michèle Bochsler
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-24 24. Michèle und Philippe Probst
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-25 25. Monika Demenga
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-26 26. Susanne Bieler-Arnold
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy
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O-27 27. Ursula Peter
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-28 28. Susanne Stähli
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara 

Lévy

O-29 29. Brigit Gerber
Das Wyssloch ist als ruhiger, grüner und unverbauter Ort zu belassen. Solche 

Areale, in denen keine Veränderung geschieht, sind notwendig und zu erhal-
ten.

Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt.

O-30 30. Christoph Obrecht
30.1 Der Schulraumbedarf wird ankerkannt. 30.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.

30.2 Aufgrund des mangelnden Platzangebots für einen Schulhausneubau, ist 
der Standort im Burgerlichen Jugendwohnheim zu prüfen. Da die Zunahme 
der Bevölkerung im Norden von Bern gemäss STEK 16 erwartet wird, wäre 
der Standort auch zukunftsgerichtet.

30.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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30.3 In der Überbauung Schönberg-Ost hat es die Stadt verpasst, genügend 
Schulraum vorzusehen.

30.3 Mit den neuen Kindergarten Haspelweg und Baumgarten, der neuen Quar-
tierschule Burgfeld und dem neuen Tagesschulstandort steht im Schulhaus 
Bitzius genügend Schulraum für die Kinder aus dem Schönberg-Ost zur Ver-
fügung. 

30.4 Der Schulweg zum Burgerlichen Jugendwohnheim würde sicher auf dem 
wenig befahrenen Melchenbühlweg führen.

30.4 Das Jugendwohnheim steht nicht dort, wo die Schülerinnen und Schüler 
erwartet werden. Um auf den Melchenbühlweg zu gelangen, müssten die 
Kinder aber zuerst den Ostring, die Laubeggstrasse, den Freudenbergerplatz 
oder die Muristrasse überqueren. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

O-31 31. Dr. Blanche-Marie Schweizer
31.1 Eine Zonenplanänderung aufgrund eines Schulhausneubaus wird abgelehnt. 31.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.

31.2 Die landschaftlich und ökologisch wertvolle Zone Egelsee Wyssloch soll er-
halten, geschützt und nicht zerstört werden.

31.2 Die Stadt wird in der weiteren Planung des Stadtteilparks viele Massnah-
men zum Schutz der Landschaft sowie zur Förderung der naturnahen Lebens-
räume umsetzen. Unter den Massnahmen ist auch der Erhalt und Schutz 
der vorhandenen Naturelemente (Hecken, Feldgehölze, Amphibienstandorte 
etc.). (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der IG Egelsee). Der Anre-
gung wird entsprochen. 

31.3 Als alternativer Standort für den Bau eines neuen Schulhauses ist der Be-
reich beim Burgerlichen Jugendwohnheim besser geeignet.

31.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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O-32 32. Dr. Ursula Widmer
32.1 Die aufgelegte Planung wird abgelehnt. 32.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und verdankt.

32.2 Das Vorgehen eines geringfügigen Verfahrens ist unzulässig. 32.2 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Der Anregung wird 
entsprochen. 

32.3 Das parallele Durchführen des Wettbewerbs für den Schulhausneubau und 
der Mitwirkungsauflage zur Zonenplanänderung wird als städtischer Versuch 
gewertet, die Bevölkerung vor vollendeter Tatsachen zu stellen.

32.3 Das parallele Durchführen des Wettbewerbsverfahrens und der Mitwir-
kungsvorlage bringt für die Bevölkerung den Vorteil, anlässlich der öffent-
lichen Auflage des Zonenplans bereits ein konkretes Projekt vor Augen zu 
haben und somit zu wissen, was innerhalb der neu geschaffenen Zone für ein 
Schulhaus entstehen soll. Die Baubewilligung für den Schulhausneubau kann 
erst nach Vorliegen des genehmigten Zonenplans erteilt werden. 

32.4 Die Bezeichnung als «Stadtteilpark» ist irreführend, da die Planung als er-
ster Schritt, das Siedlungsgebiet in Richtung Osten in das Wysslochtäli aus-
zudehnen, interpretiert wird.

32.4 Die Absichten der Stadt Bern, das Wysslochtäli langfristig als naturnahen 
Erholungsraum zu sichern, ist in diversen vom Gemeinderat beschlossenen 
Konzepten verankert und werden auch mit der vorliegenden Planung, welche 
den Stadtteilpark langfristig sichert, bestätigt. 

O-33 33. Elsbeth und Markus Röthlisberger
33.1 Auf den geplanten Schulhausneubau im engen Egelmösli Wyssloch Tälchen 

ist zu verzichten.
33.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.

33.2 Wird auf diesen Neubau verzichtet, braucht es auch keine Zonenplanände-
rung.

33.2 Eine Zonenplanänderung braucht es ohnehin für die Festlegung der feh-
lenden Bestimmungen zu Art und Mass der Nutzung sowie der Gestaltungs-
vorgaben (Art. 77 BauG).
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33.3 Der zusätzliche Schulraum ist ausserhalb des Wirkungsbereichs zu schaf-
fen. Ein alternativer Standort wäre das Burgerliche Jugendwohnheim.

33.3 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 

O-34 34. Eva Wüthrich-Gerber
34.1 Ausbau des jetzigen Schulhaus Provisorium mit Einbezug der Spielbrache 

und das alte Bauernhaus zu renovieren wäre m. E. ideal für eine Tagesschule.

34.1 Die Sanierung und Umnutzung des Wysslochguts in eine Tagesschule ist 
Projektbestandteil. Der Modulbau ist lediglich befristet bewilligt, von einer 
dauerhaften Baubewilligung an diesem Standort kann nicht ausgegangen 
werden. Das Modulbauprovisorium reicht mit seinem Raumangebot nur vo-
rübergehend. Es fehlen 2 Schulklassen sowie Spezialräume wie Bibliothek, 
Musik-, Werken-, Lehrer-, Förder- oder Mehrzweckraum. Für die Ganztages-
schule werden ebenfalls zusätzliche Räume benötigt. Der Anregung wird 
nicht entsprochen.

34.2 Ausweichen in die hintere Schosshalde (ehem. Jugendwohnheim); ideale 
Busverbindung.

34.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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O-35 35. Familie Garachemani
35.1 Der Standort für den Schulhausneubau wird als falsch erachtet. Der heute 

bestehende Perimeter Zone FB eignet sich städtebaulich besser. Der Neubau 
ist ein erheblicher Eingriff in das heute weitgehend ruhige Naherholungsge-
biet. Alternative Standorte für die Schule sind zu prüfen.

35.1 Der Standort für einen Schulhausneubau in der heutige Freifläche FB wur-
de von der Stadtbildkommission als städtebaulich ungeeigent beurteilt. Das 
bestehende Schulhausprovisorium zeigt, dass sich die Schulnutzung gut mit 
dem Naherholungsgebiet verträgt. Der Anregung wird nicht entsprochen. 

35.2 Die Stadt erachtet die Zonenplanänderung als geringfügig. Wir bestreiten 
die Geringfügigkeit, da die Zone FB vergrössert wird. Eine Umzonung der 
Familiengärten zur FB wird abgelehnt.

35.2 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Im Zonenplan der 
Mitwirkung handelt es sich um eine Verschiebung der Zonenflächen FB mit 
gleichbleibender Fläche der Freifläche FA. (Gleichlautende Antwort wie die 
Eingabe des SOML). 

35.3 Gemäss Formulierung im Erläuterungsbericht soll das Gebiet schrittweise 
«zu einem öffentlichen Stadtteilpark mit einer hohen Nutzungs- und Auf-
enthaltsqualität umgestaltet werden». Diese Beschreibung der zukünftigen 
Nutzung ist sehr vage formuliert und kann leicht zu falschen Vorstellungen 
führen. Der heute weitgehend natürliche Grünraum muss bestehen bleiben.

35.3 Die Anregung wird berücksichtigt. 

O-36 36. Friedrich Jenni und Dr. med. Viktor Jenni
36.1 Neubau Schulhaus: Es wird stark angezweifelt, dass für den Hochbau sowie 

die dazugehörigen Anlagen, Familiengärten und Rasenspielfeld genügend 
Platz im engen Egelmöösli-Wyssloch Tälchen gefunden wird.

36.1 Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren für den Neubau Volksschule 
Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sa-
nierung / Umnutzung Wysslochgut zeigt, wie die Schule im Park umgesetzt 
werden kann. Die durchgrünte Parklandschaft bleibt mit dem Schulhausneu-
bau erhalten. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe des Familiengarten-
Vereins). Der Anregung wird entsprochen. 
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36.2 Als alternativer Standort für einen Schulhausneubau wäre der Bezug des 
Burgerlichen Jugendwohnheims sinnvoller. Die Entwicklung findet im Nor-
den der Stadt Bern statt, deshalb ist an diesem Ort der Schulhausneubau 
auch in Bezug auf die Entwicklung besser.

36.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 

O-37 37. Gabriela Kaufmann-Zürcher
Die Änderung des Zonenplans wird aus den folgenden Gründen abgelehnt.

37.1 Die Bezeichnung «Stadtteilpark Wyssloch» ist irreführend, wird doch hier 
die grüne Lunge des Quartiers weitgehend als Schulareal überbaut und zer-
stört.

37.1 Es ist eine Schule im Park geplant. Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsver-
fahren für den Neubau Volksschule Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Of-
fenlegung Wysslochbach und Sanierung / Umnutzung Wysslochgut zeigt, wie 
die Schule im Park umgesetzt werden kann. Die durchgrünte Parklandschaft 
bleibt mit dem Schulhausneubau erhalten. Die grüne Lunge des Quartiers 
wird mit der Offentlegung des Wysslochbachs gestärkt. (Gleichlautende Ant-
wort wie die Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy).

37.2 Die Stadt führt ein Mitwirkungsverfahren durch und geht davon aus, dass 
ihre geplante Zonenänderung Egelmösli Wyssloch «geringfügig» ist (Art. 58 
BauG).

37.2 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Der Anregung wird 
entsprochen. 
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37.3 Es handelt sich nicht um eine Verschiebung von Zonen, wie im Erläuterungs-
bericht steht (Punkt 6.0), sondern um eine Reduzierung der Zone FA F und 
eine Erweiterung der Zone FB um geschätzte 800 Quadratmeter.

37.3 Im Zonenplan der Mitwirkung handelte es sich um eine Verschiebung der 
Zonenflächen. In der Überarbeitung des Zonenplans wird die Fläche Freiflä-
che FA vergrössert, die heute falsch platzierten Fläche Freifläche FB aufge-
hoben und die Bereiche für den Schulhausneubaus und dem Wysslochgut 
aufgezont in Freifläche FC.

37.4 Die Parzelle 2421 wird ganz klar aufgezont und zwar auf das sechsfache 
der Nutzung des heute rechtsgültigen Zonenplans. Die Gebäudegesamthöhe 
(GGH) von 20.00 (entspricht 5-6 Vollgeschossen) sowie das daraus resultie-
rende Gebäudevolumen sind an diesem Standort unverständlich und nicht 
vertretbar (Bauordnung der Stadt Bern Art. 61 Abs. 2 Bst. c).

37.4 Auf der Parzelle 4/2421 wird auf das Mass aufgezont, welches für den Schul-
hausneubau benötigt wird. Weitere Gebäude sind nicht möglich. Durch das 
durchgeführte qualitätssichernde Verfahren kann sichergestellt werden, dass 
sowohl die Gebäudehöhe des Schulhausneubaus als auch die Gebäudevolu-
men die Pflicht zur Einordnung in das Stadt- Quartier- und Strassenbild erfül-
len. Die Festlegung zur Gesamthöhe wird gemäss Wettbewerbsergebnis auf 
15m angepasst. Dem Anliegen wird entsprochen.

37.5 In jedem Fall besteht die Pflicht zur Einordung in das Stadt-, Quartier- und 
Strassenbild. Zudem ist der Grenzabstand von Zonengrenzen mit 6.00m (GL 
<20.00m) viel zu klein. 

37.5 Das Bauprojekt hat sich an die Bauordnung zu halten und muss sowohl die 
sorgfältige Einordnung in das Stadt- Quartier- und Strassenbild gemäss Art. 
6 BO als auch die ordentlichen Grenzabstände einhalten. Der Anregung wird 
entsprochen. 

37.6 Die vorgesehenen Bauvorschriften für die beiden Zonen FA und FB sind 
sehr vage. Es gibt keinerlei Angaben zu Baufeldern, max. Geschosszahlen, 
Gebäudehöhen, max. Gebäudelängen, Dachformen, etc. wie das bei allen 
anderen Zonen der Fall ist.

37.6 Bei den Zonen für öffentliche Nutzungen gemäss Bauordnung Art. 24 werden 
nur die Art und das Mass der Nutzung festgelegt, sowie die Grundzüge der 
Bebauung und Gestaltung. Für öffentliche Bauten werden zudem qualitätsi-
chernde Verfahren durchgeführt.
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37.7 Die Verfassung des Kantons Bern legt in Artikel 31 fest, dass die natürliche 
Umwelt für die gegenwärtigen und künftigen Generationen gesund zu erhal-
ten ist. Sie soll durch staatliche und private Tätigkeiten so wenig wie möglich 
belastet werden.

37.7 Die Stadt Bern ist aktiv bemüht den Artikel 31 KV umzusetzen. Die künftige 
Ausgestaltung des Wysslochs als Stadtteilpark wird die vorhandenen Natur-
werte schützen und fördern. Die eidgenössischen und kantonalen Gesetze 
gehen den kommunalen vor und können auf kommunaler Ebene nicht ausge-
hebelt werden. Kommt es zu einem Widerspruch, fordert der Kanton in der 
kantonalen Vorprüfung eine Änderung. (Gleichlautende Antwort wie die Ein-
gabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy). Der Anregung wird entsprochen. 

O-38 38. Gerhard und Erika Reber
Die Änderung des Zonenplans wird abgelehnt.
38.1 Das neue Schulareal mit null Erweiterungspotential zerstört die grüne Lun-

ge des Quartiers weitgehend.
38.1 Es ist eine Schule im Park geplant. Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsver-

fahren für den Neubau Volksschule Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Of-
fenlegung Wysslochbach und Sanierung / Umnutzung Wysslochgut zeigt, wie 
die Schule im Park umgesetzt werden kann. Die durchgrünte Parklandschaft 
bleibt mit dem Schulhausneubau erhalten. Die grüne Lunge des Quartiers 
wird mit der Offenlegung des Wysslochbachs gestärkt. (Gleichlautende Ant-
wort wie die Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy).

38.2 Der geplante Schulhausneubau im Bereich der heutigen Familiengärten, 
sowie der Umbau des Wysslochguts zur Tagesschule, sind an diesem wert-
vollen Naturstandort falsch plaziert. Alternativer Schulstandort befindet sich 
im Burgerlichen Jugendwohnheim.

38.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP). Der Anregung wird nicht 
entsprochen. 
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38.3 Die Stadt erachtet die Zonenplanänderung als geringfügig. Wir bestreiten 
die Geringfügigkeit, da die Zone FB vergrössert wird. Eine Umzonung der 
Familiengärten zur FB wird abgelehnt.

38.3 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Der Anregung wird 
entsprochen. 

38.4 Die Verfassung des Kantons Bern legt in Artikel 31 fest, dass die natürliche 
Umwelt für die gegenwärtigen und künftigen Generationen gesund zu erhal-
ten ist. Sie soll durch staatliche und private Tätigkeiten so wenig wie möglich 
belastet werden. Das Gebiet Wyssloch und das Areal rund um den Egelsee 
ist heute eine Ruhe-Oase mit einer einzigartig reichhaltigen Pflanzen- und 
Tierwelt. Es gilt diese zu schützen gemäss kantonalem Gesetz Art. 31.

38.4 Die Stadt Bern ist aktiv bemüht, den Artikel 31 KV umzusetzen. Die künftige 
Ausgestaltung des Wysslochs als Stadtteilpark wird die vorhandenen Natur-
werte schützen und fördern. Die eidgenössischen und kantonalen Gesetze 
gehen den kommunalen vor und können auf kommunaler Ebene nicht ausge-
hebelt werden. Kommt es zu einem Widerspruch, fordert der Kanton in der 
kantonalen Vorprüfung eine Änderung. (Gleichlautende Antwort wie die Ein-
gabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy). Der Anregung wird entsprochen. 

38.5 Mit Zweckänderung der Zone FA führt zu einer Anhäufung verschiedenster 
Nutzungsarten. Der heutige Grünraum wird zu einem «multifunktionalen 
Stadtteilpark» mit hohem Nutzungs,- Gestaltungs,- und Aufenthaltsort um-
gestaltet und damit zu einem Unruheort.

38.5 Die Festlegung zu den Zweckbestimmungen richtet sich nach den bereits 
heute vorhandenen Nutzungen und stellt den Hauptzweck des Stadtteilparks 
in den Vordergrund. Es kommen keine neuen Nutzungen hinzu. Das Ziel der 
Stadt ist einen Stadtteilpark als Erholungsort für das Quartier zu schaffen. Der 
Zonenplan legt fest, dass der Stadtteilpark als naturnahe Anlage zu erhalten 
und möglichst durchgängig zu begrünen ist. (Gleichlautende Antwort wie die 
Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy).

38.6 Das Gebäude an der Muristrasse 21e ist nachweislich marode und der Bo-
den im und um das Gebäude durch Schwermetallverarbeitung belastet. Im 
Egelsee haben sich Schlammablagerungen gebildet, welche als Sondermüll 
gelten. Obwohl der Entsorgungshof noch nicht im kantonalen Kataster der 
belasteten Standorte erfasst ist, muss die Stadt auch bei einer eventuellen 
Zwischennutzung Gebäude und Aussenbereich umfassend entgiften und sa-
nieren. Ein Restaurationsbetrieb zu bewilligen für Familien mit spielenden 
Kindern ist unverantwortlich. Basierend auf den Dienstbarkeitsvertrag von 
1909, muss dieses Gebäude abgebrochen werden. Somit könnte ein be-
schaulicher, naturnaher Park-Eingangsbereich zum Egelsee geschaffen wer-
den, den das Stadtplanungsamt bereits in den Jahren 2002 -2006 projektiert 
hatte.

38.6 Das Areal des ehemaligen Entsorgungshofes ist nicht im Kataster der be-
lasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet. Im Rahmen der Planung 
Stadtteilpark Wyssloch wird auch eine mögliche Schadstoffbelastung des 
ehemaligen Entsorgungshofes sowie des angrenzenden Aussenraums unter-
sucht. Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden in die weitere Planung 
einfliessen. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe des Angelfischerver-
eins). Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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38.7 Die beabsichtigte Zwischennutzung wird als vertragswidrig zum Dienstbar-
keitsvertrag angesehen.

38.7 Die Festlegungen des Dienstbarkeitsvertrags werden mit der Zonenplan-
änderung berücksichtigt und zukünftig weiterhin eingehalten. Der geplante 
Gastgewerbebetrieb (Parkcafé) muss sich auf ein gemäss Dienstbarkeitsver-
trag zulässiges Mass beschränken. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe 
IG Egelsee).

O-39 39. Jeanette, Barbara und Anne Lévy
39.1 Die Stadt plant die Zonenplanänderung im geringfügigen Verfahren nach 

Art. 122 Bauverordnung. Dieses Vorgehen ist unzulässig.
39.1 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-

ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Im Zonenplan der 
Mitwirkung handelt es sich um eine Verschiebung der Zonenflächen FB mit 
gleichbleibender Fläche der Freifläche FA. Der Anregung wird entsprochen. 
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe des SOML). 

39.2 Gemäss Waldgesetzgebung ist das Wäldchen am neuen Schulstandort zu 
schützen.

39.2 Diese Fläche ist nicht als Wald klassifiziert, sondern stellt gemäss selektiver 
Biotopkartierung der Naturwerte «artenreiche Hecken und Feldgehölze» dar. 
Allfällige Eingriffe (z. B. durch Schulhausneubau) müssen mit entsprechenden 
Ersatzmassnahmen kompensiert werden.  Der Kanton hat 2016 die Wald-
feststellung der Stadt genehmigt. Durch das Waldfeststellungs-verfahren 
wurden verbindliche Waldgrenzen gemäss Art. 10 Abs. 2 des Waldgesetzes 
festgelegt. Die Waldgrenze legt den Wald innerhalb der Bauzonen fest. Inner-
halb des Verfahrens wurde die Fläche im Wyssloch vom Kanton nicht als Wald 
festgestellt. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der Quartiervertretung 
Stadtteil vier). Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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39.3 Es ist nicht ersichtlich, ob alternative Schulstandorte geprüft wurden. Dies 
ist unvollständig.

39.3 Innerhalb des Schulstandorts Laubegg gibt es keine alternative Schulstand-
orte. Aufgrund der zentralen Lage im Wysslochgut ist der Standort ideal, um 
den Schüler und Schülerinnen kurze und sichere Schulwege anzubieten. Der 
Erläuterungsbericht wird mit dem Thema Schulstandort ergänzt. Der Anre-
gung wird entsprochen. 

39.4 Die geplante Freifläche FB ist für den geplanten Schulhausneubau nicht ver-
nünftig zu erschliessen. Die Verkehrserschliessung über die bereits beruhigte 
Egelbergstrasse ergibt Konflikte.

39.4 Das Aufkommen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) für Schule und 
Tagesschule ist äusserst gering und beschränkt sich weitgehend auf Ver- und 
Entsorgung sowie Behindertentransporte. Die Zufahrten dafür werden abso-
lut minimal gehalten. Der Anregung wird entsprochen.

39.5 Ein Gebäude mit einer möglichen Gebäudehöhe von 20m vor die gewach-
sene Quartierstruktur südseitig zu stellen, ist unverträglich.

39.5 Durch das durchgeführte qualitätssichernde Verfahren konnte sichergestellt 
werden, dass sowohl die Gebäudehöhe des Schulhausneubaus als auch die 
Gebäudevolumen die Pflicht zur Einordnung in das Stadt- Quartier- und Stras-
senbild erfüllen. Das Siegerprojekt aus dem Wettbewerb für den Schulhaus-
neubau fügt sich gut in die Hanglage ein und hat einen grossen Abstand 
zu den bestehenden Wohnbauten. Die maximale Gebäudehöhe konnte auf-
grund des Wettbewerbergebnisses auf 15m herabgesetzt werden. Der Anre-
gung wird entsprochen. 

39.6 Der Grünraum mit den Familiengärten ist zu belassen und der Zustand pla-
nerisch zu sichern.

39.6  Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren für den Neubau Volksschule 
Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sanie-
rung / Umnutzung Wysslochgut zeigt auf, wie die Familiengärten auf dem 
Gebiet des heutigen Schulhausprovisoriums umgesetzt werden können. So 
bleibt die Nähe zum Egelsee erhalten. (Gleichlautende Antwort wie die Ein-
gabe der IG Egelsee). Der Anregung wird nicht entsprochen.
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O-40 40. Yvonne Prieur
40.1 Die Zonenplanänderung wird abgelehnt, weil damit ein einmaliges Biotop 

zerstört wird. Ein Schulhausneubau wird befürwortet.
40.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.

40.2 Auf dem Grundstück Nr. 4/2421 befindet sich der „Egelbergwald“. Konflikt 
Schulhausneubau zum «Egelbergwald». Ein Teil der geplanten Zonenfläche 
FB ragt in diese Gebiet hinein. Der  Wald in seiner Fläche und in seiner räum-
lichen Verteilung ist zu erhalten und zu schützen.

40.2 Diese Fläche ist nicht als Wald klassifiziert, sondern stellt gemäss selektiver 
Biotopkartierung der Naturwerte «artenreiche Hecken und Feldgehölze» dar. 
Allfällige Eingriffe (z. B. durch Schulhausneubau) müssen mit entsprechenden 
Ersatzmassnahmen kompensiert werden.  Der Kanton hat 2016 die Waldfest-
stellung der Stadt genehmigt. Durch das Waldfeststellungsverfahren wurden 
verbindliche Waldgrenzen gemäss Art. 10 Abs. 2 des Waldgesetzes festge-
legt. Die Waldgrenze legt den Wald innerhalb der Bauzonen fest. Innerhalb 
des Verfahrens wurde die Fläche im Wyssloch vom Kanton nicht als Wald 
festgestellt. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der Quartiervertretung 
Stadtteil IV). Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 40.3 Das Areal ist für einen Schulneubau ungeeignet. Die Familiengärten sind 
heute ein wertvoller Lebensraum. Mit der Überbauung des Gebiets für einen 
Schulneubau wird das Areal der Familiengärten zubetoniert.

40.3 Das Ergebnis aus dem Wettbewerbsverfahren für den Neubau Volksschule 
Wyssloch, Stadtteilpark Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sa-
nierung / Umnutzung Wysslochgut zeigt einen geeigneten Standort für die 
Familiengärten auf. Die Fläche kann gleichwertig ersetzt werden. (Gleichlau-
tende Antwort wie die Eingabe des Familiengarten-Verein). Der Anregung 
wird nicht entsprochen. 
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40.4 Berns einziger natürlicher Kleinsee wird immer mehr zu einem künstlichen 
Teich umgestaltet.

40.4 Mit der Zonenplanänderung gilt neu die Festlegung, dass der Stadtteilpark 
als naturnahe Anlage zu erhalten und möglichst durchgängig zu begrünen 
ist. Der Stadtteilpark soll dem Quartier als Naherholungsort dienen. Es wer-
den auch in Zukunft je nach Bedürfnis unterschiedliche Orte im Stadteilpark 
vorhanden sein. Die bestehenden Nutzungen (Kindergärten, Schule, Fami-
liengärten, Rasenspielfeld, Wohnen, Angelsteg, Quartiertreff) funktionieren 
heute sehr gut nebeneinander. In Zukunft sollen nicht mehr Nutzungen da-
zukommen, als heute bereits vorhanden sind. (Gleichlautende Antwort wie 
Eingabe der IG Egelsee). Der Anregung wird entsprochen. 

40.5 Beim Baugelände handelt es sich um Sumpfland. 40.5 Baugrunduntersuchungen im Bereich des ehemaligen Familiengarten wur-
den im November 2017 durchgeführt und zeigten recht gute Verhältnisse auf. 
Je mehr der Neubau gegen die Mitte des Wysslochs rückt, je ungünstiger 
werden die Gegebenheiten. (Gleichlautende Antwort wie Eingabe des An-
gelfischervereins) 

40.6 Die Zonenplanänderung darf keinesfalls als geringfügig durchgehen. 40.6 Die Wahl des Begriffs «geringfügig» wird im Erläuterungsbericht missver-
ständlich verwendet und wird korrigiert. Die Zonenplanänderung wird im or-
dentlichen Verfahren mit Volksabstimmung durchgeführt. Im Zonenplan der 
Mitwirkung handelt es sich um eine Verschiebung der Zonenflächen FB mit 
gleichbleibender Fläche der Freifläche FA. (Gleichlautende Antwort wie die 
Eingabe des SOML). Der Anregung wird entsprochen. 
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40.7 Es ist weder die zukünftige Sportanlage noch die Offentlegung des Wyss-
lochbachs in den Plänen eingezeichnet.

40.7 Die Platzierung des Rasenspielfelds und die Offenlegung des Wyssloch-
bachs waren Bestandteil des Wettbewerbs. Das Ergebnis aus dem Wett-
bewerbsverfahren für den Neubau Volksschule Wyssloch, Stadtteilpark 
Wyssloch mit Offenlegung Wysslochbach und Sanierung / Umnutzung Wy-
sslochgut zeigt, wie die Schule im Park umgesetzt werden kann. Die durch-
grünte Parklandschaft bleibt mit dem Schulhausneubau erhalten. Weder die 
Sportanlage noch der zukünftige Bachverlauf sind im Zonenplan darzustellen. 
Diese werden erst im Baubewilligungs- bzw. Wasserbauplanverfahren veror-
tet. Sie können aber gemäss Wettbewerbsergebnis alle innerhalb des Plan-
perimeters untergebracht werden. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe 
des Familiengarten-Vereins). Der Anregung wird entsprochen. 

40.8 Der heutige Landstreifen in der FB wird reduziert, da dieser als Bauland 
ungeeinget ist. Die Stadt möchte auf der Parzelle 4/2421 verdichteter bauen, 
als dies die max. Ausnutzungsziffer vorsieht.

40.8 Der heutige Landstreifen FB ist als Standort für den Schulhausneubau städ-
tebaulich nicht geeignet. Für die Realisierung des Schulhausneubaus wird die 
heutige Zone FB im Bereich des Provisoriums zu einer Zone FA zurückgezont 
und stattdessen eine kleinere Fläche am geeigneten Standort zu einer Zone 
FC mit höherer oberirdischen Geschossflächenziffer aufgezont.

40.9 Es verschwinden Flächen der Freifläche FA. Die vorgesehenen Zonengren-
zen sind nicht nachvollziehbar.

40.9 Die Freifläche FA wird im überarbeiteten Zonenplan gegenüber ihrer heu-
tigen Fläche vergrössert. Die für den Schulhausneubau neu ausgewiesenen 
Zonenfläche FC wird entsprechend dem Siegerprojekt festgelegt und befin-
det sich damit am Standort, der für einen Schulhausneubau innerhalb des 
Wyssloch der geeignetste ist.
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Kernaussage Stellungnahme

40.10 Es wurde kein Partizipationsverfahren zur Nachnutzung durchgeführt. 40.10 Ein partizipatives Verfahren zur Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungs-
hofs hat 2015-2016 stattgefunden. Beteiligt waren Quartiervertreter/innen, 
Vertreter/innen der Stadtverwaltung und Interessierte. Der Bericht kann un-
ter https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/stadt-
planungsamt/freiraumplanung/arealentwicklungen/nutzungskonzept-entsor-
gungshof-egelsee/egelsee-nachnutzung-nutzungskonzept-bericht-170620.
pdf/download bezogen werden. Eine Vertretung des SOML war an den Veran-
staltungen anwesend. (Gleichlautende Antwort wie die Eingabe des SOML). 
Der Anregung wird entsprochen. 

40.11  Die geplante Nutzung verstösst gegen die Grundsätze der Raumplanung 40.11 Innerhalb der Freifläche FA konnte bisher immer gebaut werden. In der 
Vergangenheit wurden Bauten erstellt, die den heutigen Zielsetzungen der 
Stadt an den Erhalt von Naturwerten nicht entsprachen. (Gleichlautende Ant-
wort wie die Eingabe vom SOML). Der Anregung wird nicht entsprochen. 

40.12 Durch die neuen Zweckbestimmungen soll der Stadtteilpark zu einem mul-
tifunktionalen und nutzungsoffenen Freiraum werden. Die Grünflächen wer-
den weitgehend zu Schularealen überbaut.

40.12 Die Festlegung zu den Zweckbestimmungen richtet sich nach den bereits 
heute vorhandenen Nutzungen und stellt den Hauptzweck des Stadtteilparks 
in den Vordergrund. Es kommen keine neuen Nutzungen hinzu. Das Ziel der 
Stadt, ist einen Stadtteilpark als Erholungsort für das Quartier zu schaffen. 
Der Zonenplan legt fest, dass der Stadtteilpark als naturnahe Anlage zu erhal-
ten und möglichst durchgängig zu begrünen ist. (Gleichlautende Antwort wie 
die Eingabe von Jeanette, Anne und Barbara Lévy).

O-41 41. Margrit Duttle
41.1 Die Änderung des Zonenplans, welche das Projekt des Schulhausneubaus 

ermöglicht, wird abgelehnt.
41.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.
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Kernaussage Stellungnahme

41.2 Der geplante Standort für den Schulhausneubau ist falsch. Damit wird die 
ökologisch und landschaftlich wertvolle Zone Egelsee Wyssloch zerstört. Als 
alternativer Standort soll das burgerliche Jugendwohnheim geprüft werden.

41.2 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP).

O-42 42. Marianne Beerli und Rudolf Steiger
42.1 Auf den geplanten Neubau eines dauerhaften, massiven Schulhauses im 

engen Egelmösli Wyssloch Tälchen ist zu verzichten. Wird auf diesen Neubau 
verzichtet, so braucht es im Egelmösli Wyssloch auch keine Zonenplanände-
rung. Eine optimale Mögllichkeit dazu besteht in der hinteren Schosshalde.- 
im Burgerlichen Jugendwohnheim kann bestehender Raum genützt werden. 
Die dazu erforderliche Zone FB besteht dort bereits.

42.1 Die Hintere Schosshalde ist der falsche Standort, gehört sie doch geogra-
fisch zum Schulstandort Altstadt/Schosshalde und nicht zur Laubegg. Im 
Standort Altstadt/Schosshalde ist der Schulraum bedarf mit den Massnah-
men im Burgfeld und Baumgarten abgedeckt. Problematisch ist es in der 
Laubegg. Dort steigen die Klassenzahlen in den nächsten 10 Jahren um 9 
Schulklassen, die mit dem Standort Wyssloch und einer Erweiterung an der 
Laubeggstrasse 21 ermöglicht werden sollen. Das Wyssloch ist der zentrale 
Standort für das Einzugsgebiet der erwarteten Schülerinnen und Schüler.
(Gleichlautende Antwort wie die Eingabe der SVP).

O-43 43. Marianne Beerli
Die Eingabe ist gleichlautend mit der Eingabe von Elsbeth und Markus Röthlis-

berger

O-44 44. Rolf Waldis und Monica Cecchin
44.1 Die Zonenplanänderung wird in dieser Form abgelehnt. 44.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und die weiteren Punkte der 

Eingabe verdankt.
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44.2 Jeglicher Eingriff in die Grün- und Freifläche vom Egelsee bis zum Kleemu-
seum ist nicht wiedergutzumachen und ein Verlust für das Wohlbefinden der 
Stadtbewohner und die Biodiversität.

44.2 Die baulichen Eingriffe für den Schulhausneubau werden sich auf das not-
wendige Minimum beschränken. 

44.3 Die noch freien Flächen in und ausserhalb der Siedlung sollen nicht ge-
schmälert werden.

44.3 Das ist auch das Ziel der Stadt Bern gemäss den städtischen Konzepten 
(Stadtentwicklungskonzept 2016 und Freiraumkonzept).

O-45 45 Sandra und Francois von May
45.1 Die Änderung des Zonenplans wird abgelehnt. 45.1 Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen und der weitere Punkt der Ein-

gabe verdankt.

45.2 Der Zonenplan trägt den einzelnen Nutzungen nicht Rechnung und legt für 
das ganze Gebiet die FA fest. Mindestens der Gürtel rund um den Egelsee ist 
zu differenzieren und höher zu schützen. Dieser Gürtel ist als Ruheoase und 
für eine reichhaltige Pflanzen- und Tierwelt zu bewahren.

45.2 Mit der Zonenplanänderung gilt neu die Festlegung, dass der Stadtteilpark 
als naturnahe Anlage zu erhalten und möglichst durchgängig zu begrünen 
ist. Der Stadtteilpark soll dem Quartier als Naherholungsort dienen. Es wer-
den auch in Zukunft je nach Bedürfnis unterschiedliche Orte im Stadteilpark 
vorhanden sein. Die bestehenden Nutzungen (Kindergärten, Schule, Fami-
liengärten, Rasenspielfeld, Wohnen, Angelsteg, Quartiertreff) funktionieren 
heute sehr gut nebeneinander. In Zukunft sollen nicht mehr Nutzungen dazu-
kommen, als heute bereits vorhanden sind. (Gleichlautende Antwort wie die 
Eingabe von der IG Egelsee). Der Anregung wird nicht entsprochen.
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FDP.Die Liberalen Stadt Bern Neuengasse 20. 3011 Bern 
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3001 Bern 

FDP.Die Liberalen 
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info@fdo-stadtbern.ch 
www.fdp-stadtbern.ch 

Vorab per Mail 

Bern, 29. November 2018 

Öffentliche Mitwirkung Zonenplan Egelmösli Wyssloch 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Stadtplanungsamt lädt unter anderem die politischen Parteien zur Mitwirkung ein. An dieser 
Stelle danken wir Ihnen für diese Möglichkeit. 

Mit heutiger Eingabe ist die Frist vom 30. November 2018 gewahrt. Die Eingabe erfolgt vorab per 
e-Mail.

Wenn nachfolgend kritische Bemerkungen angebracht und Ergänzungen vorgeschlagen werden, 
soll dies in keiner Weise die geleistete Arbeit schmälern, sondern als konstruktive Kritik verstanden 
werden. 

1. Allgemeines
Die FDP Stadt Bern begrüsst die Pläne, im Gebiet Wyssloch einen Stadtteilpark zu realisieren, 
dies in Erfüllung einer FDP Motion aus dem Jahr 2003. Was lange währt, wird ..... . 

Uns fehlt ein Gesamtkonzept für den Grünraum von der Muristrasse bis hin zur Autobahn und zum 
Paul Klee Museum. 

Auch würden wir es begrüssen, wenn die Stadt mit der Revision der städtischen Bauordnung als 
Ganzes vorwärtsmachen würde, damit so Neuordnungen von Einzelarealen nicht mehr nötig wä
ren und es sich eine einheitllichere Gestaltung des Gemeindegebietes ergeben würde. 

Auch befürworten wir das Projekt eines Schulneubaus am geplanten Standort und des Einbaus ei
ner Tagesschule im ehemaligen Wysslochgut. 

Inwiefern die Offenlegung des Wysslochbaches nötig ist, stellen wir in Frage. Meistens ist das 
auch mit Unterhalt verbunden. 

Nicht nachvollziehbar ist die Planeinzeichnung auf Seite 4 (Punkt 01) mit roter Farbe. Warum ist 
der Perimeter über die Muristrasse bis in die Hälfte der Grundstücke auf der anderen Strassen
seite eingezeichnet? 

Eher kritisch sind wir mit dem Beschrieb auf Seite 7, 4.1: .... Stadtteilpark mit einer hohen Nut
zungs-, Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität. Wir befürchten, dass mit der vom Gemeinderat ange
strebten „Bespielung des öffentlichen Raums" nach und nach ruhige Räume, in die Mann und Frau 

PLR PLR PLD 
Les Liberaux-Radicaux 1 Liberali 11s Liberals 

sich zurückziehen können, fehlen werden. Ein Park ist in unserem Verständnis vorab ein ruhiges 
Areal und nicht überfüllt mit Möblierung, Cafes, etc. oder will der Gemeinderat hier einmal die An
eignung des öffentlichen Raumes zelebrieren? 

2. Ehemaliger Entsorgungshof Muristrasse 21 e

Zu diesem Teilbereich sehen wir anstelle der öffentlichen Nutzung mit Restaurationsbetrieb einen 
Wohnneubau, welcher sich in die Gebäude entlang der Muristrasse einfügt und welcher einen Rie
gel zum Egelsee und dem Park bildet. Dies sähen wir als Bestvariante, zumal die Wohnlage sehr 
gut ist. Der Gemeinderat wiederholt immer wieder, dass zu wenig Wohnraum zur Verfügung steht. 
Da sehen wir nicht ein, dass ein sanierungsbedürftiges Gebäude weiterhin bestehen bleiben soll; 
ganz zu schweigen von allfälligen Schadstoffen im Boden. 

Wir sehen hier eher eine Abparzellierung und Verkauf an einen Investor. Mit diesem Vorgehen 
könnten auch einige der Kosten für den Stadtteilpark wieder ,,reingeholt" werden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf den Dienstbarkeitsvertrag mit der allgemeinen 
Beschränkung, wonach zu keinen Zeiten ein lärmendes, übelriechendes oder aussergewöhnlichen 
Rauch verursachendes Gewerbe ausgeübt oder geduldet werden soll. Dieser Dienstbarkeitsver
trag wird im Vortrag nicht erwähnt. 

Hier würden wir den grösstmöglichen m2 Anteil in die Wohnzone umzonen und nicht wie geplant in 
die Zone öffentliche Nutzung. Ein Cafe für das Quartier könnte unseres Erachtens gut im Bereich 
der Tagesschule eingeplant werden. 

Fällt ein kommerziell betriebener Gastgewerbebetrieb wirklich noch unter die vielseitig geplante 
Nutzung "öffentliches Interesse" oder werden hier nicht Partikularinteressen bevorzugt. Hier auch 
wieder der Verweis auf den Dienstbarkeitsvertrag, welcher klare Gewerbebeschränkungen bein
haltet. 

Zurzeit steht nach unserem Wissensstand noch nicht fest, welche Höhe der Schulneubau haben 
wird. Wenn schon wie auf Seite 9 dargestellt, eine Umnutzung die Besitzstandsgarantie aufhebt, 
wäre dies auch eine Gelegenheit, die innere Verdichtung, wie im STEK 2016 angestrebt, durch 
eine maximal mögliche Höhe der Neubauten anzustreben. 

Es wäre zu überlegen, ob die Familiengärten an diesem Standort wirklich Sinn machen. Das ist 
vermutlich eine der teureren Wohnlagen in der Stadt Bern und die Stadt Bern leistet sich den Lu
xus diese Grundstücke als Familiengärten zu nutzen. 

Im Weiteren wäre in die weitere Planung auch die bereits vorhandenen Angebote (Quartiertreff, 
Familientreff, Bruder Klaus Kirche hat ebenfalls Angebote einzubeziehen) bevor das Rad noch
mals neu erfunden wird und die Stadt konkurrenzierende Angebote zur Verfügung stellt. 

Für den Einbezug unserer Überlegungen in Ihre weiteren Prozesse danken wir Ihnen bestens. Die 
FDP behält sich im politischen Prozess ausdrücklich vor, entsprechende Anträge zu stellen. 

Freundliche Grüsse 
FDP. Die Liberalen Stadt Bern 

Barbara Freiburghaus 
Vize-Fraktionspräsidentin, Stadträtin 

PLR PLR 
Les Liberaux-Radicaux 1 Liberali 

/ ilM.Y-i 
Dolores Dana 
Stadträtin 

PLD 
lls Liberals 
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30. November 2018

An Stadtplanungsamt Bern

Mitwirkung der Grün alternativen Partei GaP zum Zonenplan 
Egelmösli-Wyssloch

Kernpunkt der von der Stadt vorgeschlagenen Zonenplanänderung ist der 
geplante Neubau eines

Schulhauses im Egelmösli Wyssloch, im Bereich zwischen Egelgasse und 
Laubeggstrasse. Aus der vom Stadtrat 2017 beschlossenen Vorlage betr. 
Projektierungskredit Schulstandort Wyssloch waren die Grösse und mög-
liche Höhe (20 m!) des neuen Gebäudes und der damit verbundenen Ein-
richtungen, wie sie nun an Hand der Zonenplanänderung ersichtlich sind, zu 
wenig erkennbar.

Der Raum zwischen Egelgasse und Laubeggstrasse ist begrenzt. Das Egel-
mösli-Wyssloch-

Tälchen ist relativ eng.

In diesem begrenzten Raum will die Stadt zusätzlich einen massiven, dauer-

haften Schulhaus-

Neubau errichten. Dieser Neubau und die dazugehörigen Aussenräumen 
(Pausenplatz etc.)

brauchen erheblichen Platz. Zusätzlich soll auch der Wysslochbach geöffnet 
und ein sog.

„Stadteilpark“ errichtet werden.

Der Neubau soll an der Stelle der jetzigen Familiengärten errichtet werden. 
Die biologisch und

ökologisch wertvollen Familiengärten sollen gemäss der 
Wettbewerbsausschreibung der Stadt

Bern jedoch in gleicher Grösse (2‘100 m2 Bruttofläche) innerhalb des Peri-
meters erhalten

bleiben. Auch das Rasenspielfeld (3‘600 m2 Spielfläche) soll gemäss der 
Wettbewerbsausschreibung

der Stadt innerhalb des Perimeters in voller Grösse wieder erstellt werden. 
Es stellt sich die Frage, woher innerhalb des bestehenden Perimeters der 
zusätzliche Platz für den Schulhausneubau genommen werden soll.

Auf Grund der räumlichen Situation im Gebiet des Egelsees sind wir der 
Ansicht, dass wenn immer möglich, auf den geplanten dauerhaften, massi-
ven Schulhaus-Neubau im Egelmösli Wyssloch  zu verzichten sei. Schutzge-
biete und Freiflächen sind keine Disponibelflächen zur Unterbringung von 
in der Vergangenheit «vergessenen» Planungsvorhaben. Zudem haben wir 
grosse Zweifel, ob die von der Verwaltung prognostizierte grosse Zunahme 
der Schülerzahlen angesichts des geringen Verdichtungspotentials im Stadt-
teil 4 von Dauer sein wird. Für die kommenden «Spitzenjahre» kann die 
Stadt auch Modulbauten aufstellen. Am südöstlichen Rand des Perimeters 
besteht zwischen Egelgasse und Laubeggstrasse bereits eine Zone FB, in 
welcher ein zusätzlicher Modulbau ohne Zonenänderung errichtet werden 
kann.
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Auf die Schaffung einer neuen Zone FB am linken, nordwestlichen Rand des 
Stadtpark-

Perimeters sei daher zu verzichten.

Für die Zwischen- und Nachnutzung des ehemaligen Entsorgungshofes an der 
Muristrasse 21e befürwortet die GaP im Sinne der Ergebnisse des partizipativen 
Verfahrens mit der Quartierbevölkerung eine öffentliche Nutzung für das Quar-
tier mit einer dauerhaften Bewilligung für die «Bar au Lac». Bei einer sorgfältigen 
gegenüber dem umliegenden Biotop achtsamen Betriebsführung sollten die 
negativen Auswirkungen auf den See bedeutend kleiner sein, als früher beim 
Entsorgungshof.

Mit bestem Dank für ihr Interesse und freundlichen Grüssen

Grün alternative Partei GaP

Luzius Theiler

Grün alternative Partei GaP | Luternauweg 8 | 3006 Bern | info@gruenalternative.ch | 
+41 79 647 36 69
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1 Grundsatz 

Die SP Stadt Bern ist mit dem Ziel der Planung, einen «Stadtteilpark mit Schule» 
zu ermöglichen, grundsätzlich einverstanden. Der aktuelle Mangel an Schulraum 
begründet eine massvolle Verdichtung auch an dieser Stelle. Der bestehende 
Egelseepark mit dem Kindergarten und dem aktuellen Provisorium wurde seit ei
niger Zeit auch als Schulstandort genutzt, was angesichts seiner Nähe zu belieb
ten Wohnstandorten sinnvoll ist. Alternative Standorte sind unserer Kenntnis nach 
nicht in Sicht. Die ins Spiel gebrachten Standorte in der Nähe des ehemaligen 
burgerlichen Waisenhauses sind indiskutabel. 

Wir sind indessen klar der Ansicht, dass der Grünraum des Egelsee-Wyssloch
Parks angesichts der geplanten Verdichtung der umliegenden Bauzonen eher 
wichtiger werden wird und deshalb - abgesehen vom Schulhausneubau - unbe
dingt erhalten sowie im Interesse der Wohnbevölkerung noch aufgewertet werden 
soll. Einzelne Partikularinteressen am Park (Fischer, Privathäuser, Privatgärten) 
haben diesem Oberziel gegenüber zurückzutreten. 

Fraglich ist ausserdem das Bedürfnis nach einem dauerhaften Bauwerk. Es ist 
vertieft abzuklären, ob Modulbauten in Zukunft den wechselnden Schülerinnen
zahlen nicht besser entsprechen und auch zeitgerechter realisiert werden können. 
Dies gilt sowohl für den Stadtteil IV wie auch für die übrigen Stadtteile. Einen ge
samtstädtischen Überblick dazu müsste das Schulamt erstellen. 

Mit der Verlegung sowie der leichten Vergrösserung der FB auf das Areal der heu
tigen Familiengärten sind wir trotz gewisser Bedenken einverstanden. Der heutige 
Standort des Modulschulhausbaus ist unserer Ansicht nach ungünstig, weil das 
Baugrundstück zu schmal und nur mit grossem Aufwand veränderbar ist. Um die 
nötige Akzeptanz der Quartierbevölkerung für ein Schulgebäude am vorgesehe
nen Standort zu erreichen, müssen das Bauprojekt und der begleitende Partizipa
tionsprozess hohen Anforderungen genügen. Einiges dürfte dabei vom Resultat 
des Projektwettbewerbs abhängen. 

2 
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2 Kritikpunkte 

2.1 Verdichtung des Parks 

Eine über das geplante neue Schulhaus hinausgehende Verdichtung des Parks 
darf nicht zugelassen werden. Die konkrete Herleitung der zulässigen oberirdi
schen Geschossflächen zum Punkt «Mass der Nutzung" fehlt leider im Planungs
bericht. Unseres Erachtens sollten die bestehenden Bauten (Wohnhaus, Stütz
punkt der Strassenreinigung, Kindergarten, bestehende private Wohnbauten) 
eher eine erweiterte (d.h. kommunale) Besitzstandsgarantie geniessen dürfen, 
also für die Zwecke des Stadtteilparks umgenutzt und auch ungefähr mit dem 
gleichen Volumen ersetzt werden können. Der Entwurf liesse demgegenüber the
oretisch auch einen grossen Ersatzneubau mit vielleicht 2000 m2 oGF entlang der 
Muristrasse zu, was von uns abgelehnt wird. 
Wenn der dicht überbaute Teil zwischen Egelsee und Muristrasse in Zukunft ein
mal neu überbaut werden sollte, wären dafür ein Projektwettbewerb und eine 
Überbauungsordnung das richtige Mittel. Zurzeit besteht dafür aber keine Not
wendigkeit - es genügt, wenn das Bestehende umgenutzt werden kann. Da die 
Bedürfnisse ändern können, sollten daher erst während einiger Jahre Erfahrun
gen gesammelt werden. 

2.2 Kommunikation 

Entscheidend für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit muss sein, dass der 
Park mit seinen Bauten und Infrastrukturen der Ouartierbevölkerung und damit 
letztlich der ganzen Stadt dient. Die Begriffe der «quartierorientierten Einrichtun
gen" und des «Gastwirtschaftsbetriebs» sind für uns zu vage ausformuliert: Es soll
te beispielsweise nicht irgendein Gastwirtschaftsbetrieb zulässig sein, sondern 
vielmehr einer, der dem Park und dem umliegenden Quartier dient (wie es das 
«Parkcafe„ kurzzeitig war). Ein Alternatiworschlag für die Zweckbestimmung der 
FA könnte wie folgt lauten: 

Zweck: Ouartierpark Egelsee-Wyssloch mit Ouartiertreffpunkt und Schulbauten 
(was z.B. die Umnutzung des Strassenreinigungsstützpunkts erlauben würde). 
Grundzüge der Überbauung und Gestaltung definieren: Hochbauten sind auf 
die bestehenden Gebäude zu beschränken. Diese dürfen im Rahmen des Zo
nenzwecks umgebaut, geringfügig erweitert und ersetzt werden. Die Gestal
tung hat der Lage am See und in einem hochwertigen Wohnquartier Rech
nung zu tragen (das würde neue Hochbauten verhindern, ohne eine Umnut
zung für öffentliche Zwecke als Quartiertreffpunkt zu verhindern). 

3 

2.3 Alternativen prüfen 

Da die Opposition gegen den Schulhausneubau in der unmittelbaren Nachbar 
schaft nicht zu vernachlässigen ist und für massive Verzögerungen sorgen könn
te, sind unseres Erachtens Alternativen zu prüfen wie etwa die Erstellung des 
neuen Schulhauses als versetzbarer Modulbau sowie die Unterteilung des Zo
nenplanänderungsverfahrens in einen Teil «Präzisierung der Zweckbestimmung 
der FA» und einen Teil «Zonenplanänderung FB». Der Planungsbericht weist hier 
einen erheblichen Mangel auf, indem nicht dargelegt wird, weshalb der Schul
hausbau gerade an dieser Stelle und nicht anderswo benötigt wird und weshalb 
es nicht auch ein Modulbau sein kann. 

2.4 Verbesserung der Grundlagen 

Ganz generell braucht der im Entwurf vorliegende Planungsbericht eine deutliche 
Erweiterung: Nicht nur die Herleitung der Nutzungsmasse und die Begründung 
für genau diesen Schulhausstandort fehlen, sondern auch konkrete Hinweise auf 
wichtige weitere Grundlagen wie den Entwurf des Gewässerraumplans und das 
Wettbewerbsprogramm. Wir denken, dass die Bevölkerung einen Anspruch auf 
eine umfassende Orientierung hat. Genau dazu wäre der Planungsbericht da. Vor 
einer Volksabstimmung müssen die genauen Voraussetzungen der Planung, also 
die Vorgaben und das Ergebnis des Wettbewerbes vorliegen. 

4 
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Schweizerische Volkspartei Stadt Bern 
Union Democratique du Centre Ville de Berne 
info@svo-stadt-bern.ch;www.svo-stadt-bern.ch 

Sektion Innenstadt-Kirchenfeld 
per Adresse: Alexander Feuz, Fürsprecher, Schillingstrasse 12, 3005 Bern 
079 336 22 45 alexander.feuz@bluewin.ch 

0 UEL 10': Stadtplanungsamt der Stadt Bern 
Ziegelstrasse 62 
3001 Bern 

Bern, 29. November 2018 

Mitwirkungsverfahren zu städtischen Zonplanänderung Egelmösli/Wyssloch 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Fristgemäss reichen wir anbei unsere 

Stellungnahme 

in rubriziertem Mitwirkungsverfahren ein. 

Wir verweisen dabei vorab auf unsere früheren Stellungnahmen und unsere Anträge und 
Ausführungen zu dieser Vorlage im Stadtrat. 

1. Anträge

1. Es sei besonderes Augenmerk auf den Erhalt einer naturnahen Umgebung ohne
neue Bauten und die Bewahrung des Wysslochs als wertvolles Schutzgebiet zu le
gen; dabei sei insbesondere die Wegführung und die Pflege und Reinigung des
Sees zu verbessern.

2. Die Verlegung der Schule an einen anderen, ausserhalb des Wyssloches/Egelsees
gelegenen Standort sei vertieft zu prüfen.
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Stadtplanungsamt 
Zieglerstrasse 62 
Postfach 3001 Bern 
 
 
 
 
 
26.11.2018 / schä 
 
 
 
Stellungnahme QUAV4 zum Zonenplan Egelsee Wyssloch 
Verabschiedet an der Delegiertenversammlung vom 20.11.2018 
Abstimmungsresultate siehe untenstehend. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Gelegenheit Zonenplanänderung Egelsee Wyssloch Stellung zu nehmen.  
Unsere Anmerkungen beziehen sich auf den Erläuterungsbericht vom 5. Oktober 2018. 
 
Vorbemerkungen 
Seit 2003, seit dem bürgerlichen Vorstoss 'Quartierpark Bern Ost' befasst sich die Quartierkommission 
QUAV4 in unterschiedlicher Intensität mit dem Perimeter zwischen Muristrasse und A6. In verschie-
dene Geländekammern gegliedert ist dieser einzigartige Grünzug ein unverzichtbares Stück Natur, 
Erholungsraum und Identitätsort für Generationen von QuartierbewohnerInnen aber auch für Erho-
lungssuchende aus der ganzen Stadt. Nicht nur der romantische Egelsee samt leider selten werden-
den Winterfreuden, sondern der ganze Perimeter war schon immer gleichzeitig ein oekologisch wert-
voller Rückzugsraum für die Natur als auch Spiel- Entdeckungs- und Begegnungsort für Gross und 
Klein. QUAV4 hat sich von allem Anfang an vehement dafür eingesetzt, dass diese öffentlichen Inte-
ressen nebeneinander Platz haben und weiter gefördert werden sollen. (siehe 'Chronologie' im An-
hang). Immer wieder wurden QuartiervertreterInnen formell zu Stellungnahmen und Arbeitsgruppen 
oder etwas weniger formell zu Workshops eingeladen um zu verschiedenen Aspekten der Entwicklung 
im Raum Egelsee- Wyssloch Stellung zu nehmen. Bisher hat sich die Quartierkommission in konsis-
tenter und konsequenter Weise immer einstimmig oder grossmehrheitlich hinter die Absicht der Ent-
wicklung des ganzen Perimeters zum Stadtteilpark Wyssloch gestellt. Auch an dieser Delegiertenver-
sammlung vom 20. November 2018 gab es Stimmen  - hauptsächlich Jüngere, Eltern und Bewohne-
rInnen der neueren Quartierteile -  die sich vehement für den neuen Schul- Natur- und Begegnungsort 
Wyssloch einsetzten und die grosse Chance für die Kinder in einer solchen Umgebung betonten. 
Allerdings waren bei der Diskussion zur Stellungnahme zum Entwurf des Zonenplans, die Mehrheiten 
weniger eindeutig, die Skepsis gegenüber dem gewählten Standort des Schulneubaus war auffallend 
deutlich.  
  
Abstimmung 1: 

Mit dem Stimmenverhältnis 10:8 wurde knapp entschieden, auf die Vorlage einzutreten, respektive 
dem vorgeschlagenen Schulhaus-Standort zuzustimmen. 
 

Abstimmung 2: 
Soll der Entwurf Punkt für Punkt behandelt werden? 2 Ja, 14 Nein, 2 Enth 

 
Abstimmung 3: 

Der Stellungnahme wie als Entwurf am 9.11. verschickt, wurde anschliessend mit 12 Ja: 5 Nein bei 
1 Enthaltung zugestimmt unter der Voraussetzung, dass folgende Punkte (zum Teil Minderheits-
standpunkte, zum Teil allgemeine Ergänzungen) extra zu erwähnen seien: 
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• Die Lage des Schulbaus störe den Naturraum empfindlich, er enge den gesamten Grünraum an 

einer kritischen Stelle ein, an welcher bereits der Bau einer Turnhalle erfolgreich verhindert worden 
sei 

• es sei unklar, ob das Gehölz an der Nordwestseite der Schulparzelle nicht als Wald zu taxieren 
und deshalb geschützt sei,  

• die Verlegung in die hintere Schosshalde (burgerliches Jugendheim) sei nochmals ernsthaft zu 
prüfen 

• es sei angesichts der bekannten Schwankungen des Schulraumbedarfs unverständlich, dass die 
Fläche in der Überbauung Schönberg Ost ausgeschieden worden sei und nun nicht von Beginn 
weg mit einem Modlubausystem geplant werde  

• der Standort sei ohnehin zu schlecht erschlossen > sh. Bemerkung zu Unterschreitung der PP 
Pflicht (5.4 Verkehr), dabei gehe es nicht nur um die Anzahl an Parkplätzen, sondern um die weder 
durch die Egelgasse noch ab Laubeggstrasse erwünschte Zufahrt durch den Grünraum. 

• der Plan sei unzulänglich, da weder der geöffnete Bachlauf noch die dazugehörigen Gewässerab-
stände eingezeichnet seien 

• es fehle eine Flugaufnahme, mit eingezeichnetem Gesamtperimeter (Titelbild ist ungenügend) 
• der Schulhausplan und die Entwicklung beim Entsorgungshof seien verfahrensmässig zu entkop-

peln 
• es fehlten Aussagen zur Entwicklung des Abschnitts zwischen Laubeggstrasse und ZPK 
• der Planungsbericht gebe zu wenig Auskunft wie das Wettbewerbsergebnis in die definitive ZPVor-

lage eingearbeitet werden soll, 
• es ist nicht nachvollziehbar dass zuerst ein Wettbewerbsprogramm gemacht, und der ZP hinterher 

geliefert wird 
• es werden weiter vermisst: die Erläuterung für Nicht-Fachleute, wie die Begriffe Nutzungszonen-

plan, Bauklassenplan und Zonenplan einzuordnen sind und wie genau das weitere Vorgehen 
Schritt für Schritt (Planungsablauf, Mitwirkungs- respektive Einsprachemöglichkeiten und Rechts-
verbindlichkeit etc.) geplant sei. 

 
 
Stellungnahme im Detail : 12 Ja: 5 Nein bei 1 Enthaltung 
 
Zum Entwurf Zonenplan / Erläuterungsbericht 
01   Zusammenfassung Ausgangslage Raum Egelsee - Wyssloch 
 
1.1  Vorschlag: Die Formulierung in Zeile 2 'quartierorientierte Nutzungen mit einem Gastgewerbebe-

trieb' würden wir gerne durch die etwas offenere Formulierung: 'quartierorientierte, gastgewerbli-
che und kulturelle Nutzungen' ersetzen.  

 Begründung: Die Quantifizierung von einem Gastgewerbebetrieb könnte unter Umständen und 
bei spitzfindiger Auslegung die heutigen durch den SOML oder durch andere Quartierorganisati-
onen betriebenen temporären Beizliangebote ausschliessen (und umgekehrt). 

 
1.2 2. Abschnitt:  
 Vorschlag: hier müsste es heissen: Mit der vorliegenden Zonenplanänderung wird der Zweck 

der Zone in den ersten Abschnitten zwischen Muristrasse und Laubeggstrasse als Stadtteilpark…  
   
 Begründung: Der Zonenplan macht keine Aussage über den Abschnitt nördlich der Laubegg- 

strasse. 
 
 Anmerkung: Wenn man die Formulierung auf den Abschnitt nördlich der Laubeggstrasse aus-

weiten würde, z.B. indem man den in der Landwirtschaftszone verbleibenden Bereich in eine 
Schutzzone SZA oder SZB einteilen würde, könnte man sich eine weitere unbedeutende Volks-
abstimmung ersparen. 

 
 
1.3 Letzter Abschnitt:  
 Vorschlag: … sowie die Aufzonung der FA zur FB für die geplante…. Man könnte den Satz an-

fügen: 'Es handelt sich mehrheitlich um einen Flächenabtausch, denn die Fläche westlich des 
Wysslochguts wird dafür von FB zu FA zurückgestuft.' 
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 Begründung: Facts 
 
 
02  Anlass der Planung 
 Keine Bemerkungen - allenfalls 'notwendige' etwas besser präziieren! 
 
03  Baurechtliche Bedingungen 
 Keine Bemerkungen 
 
04  Weitere Rahmenbedingungen 
 
  
4.3 Gebäude an der Muristrasse  
 
4.3.1. Einfügen nach 1. Satz in 2. Zeile: das Nutzungsmass wird über den gesamten Planungsperime-

ter für die Freifläche A FA gesamthaft berechnet. Oder: Verweis auf Ziffer 6.2 wo dies  unter 
'Mass der Nutzung' erläutert wird  

 
 
4.3.2.  Folgender Satz stimmt inhaltlich nicht: 'Das Wohnhaus Muristrasse 21 hat eine Besitzstandsga-

rantie auf die Wohnnutzung solange das Gebäude erhalten bleibt.'  
 
 Vorschlag: Ganzen Abschnitt ersetzen durch eine generelle Formulierung:  
 Bauten auf dem ganzen Zonenplanperimeter haben bezüglich Nutzungsmass und Dimension 

grundsätzlich Bestandesgarantie. Bei ausgewiesenem Bedarf können - im Sinne der in der Ein-
leitung formulierten Ziele - mittels qualitätssichernden Verfahren auch Ersatzbauten erstellt 
werden. 

 
 Wir raten zudem davon ab, den Begriff 'Besitzstandsgarantie' zu verwenden, der im Baugesetz 

verwendet wird und als Argument gegen eine Umnutzung z.B. des Entsorgungshofs verwendet 
werden kann. 
 

 
 Begründung: Die (private) Wohnnutzung zu schützen ist nicht im Sinne eines Stadtteilparks für 

die Öffentlichkeit und behindert in Zukunft eine flexible Entwicklung innerhalb der knappen mög-
lichen Nutzflächen. Dies gilt sowohl für die Wohnnutzung des Gebäudes 21 e als auch des 
Wohnhauses am Nordende des Egelsees. Dies umso mehr, als alle Gebäude im Besitz des 
städtischen Liegenschaftsfonds sind. Der Zonenplan sollte klarstellen, dass die Wohnnutzung 
im FA zonenfremd ist. 

 
  
4.3.3 Ergänzung zu Nutzungsmass und -Reserve: > siehe auch Ziffer 6.2 

 Aufgrund der mündlichen Information durch die Projektleitung beim SPA schlagen wir vor, Nut-
zungsmass und -Reserve zu präzisieren. Die durch die verschiedenen bestehenden Bauten 
konsumierten Flächenanteile in FA sind einzeln auszuweisen. Dann wird auch ersichtlich, dass 
z.b. nach Rückbau des Modulbaus die aktuell sehr knappe Nutzflächenreserve wieder etwas 
Spielraum erhält. 

 Das Nutzungsmass in den 2 Parzellen FB für Schulhaus und Tagesschule werden je separat 
berechnet. 

 
4.4 Verträge zwischen den Eigentümern 
 Letzte Zeile: es handelt sich offenbar nicht um einen Dienstbarkeitsvertrag, sondern um:  'gel-

tende Dienstbarkeitsverträge'. 
 
4.5 Gewässerraum: 
 Wir begrüssen, dass der Vorschlag der QUAV4 in der Stellungnahme zum Gewässerraum vom 

April 2018 vom SPA aufgenommen und offenbar im kantonalen Vorprüfungsverfahren positiv 
beurteilt wurde. Damit würde lediglich das gesamte Südufer vom Leisthaus bis und mit Parzelle 
Entsorgungshof als 'dicht bebaut' eingestuft. Der Gewässerraumabstand wird damit in diesem 
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Bereich auf lediglich 3m reduziert. 
 
 
 
05 Konzept 
5.1  Städtebau und Nutzung 
 'Bei einer Umnutzung oder einem Neubau erlöscht die Bestandesgarantie': diese Formulierung 

verhindert, dass das Gebäude des Entsorgungshofs für Quartiernutzungen umgenutzt werden 
kann!   

 Vorschlag: Siehe Formulierung zu Punkt 4.3.2.  
 Streichen des Abschnitts von: Die heute vorhandenen Gebäude… bis …erlöscht die Besitz-

standsgarantie'. 
 Begründung: Wir raten davon ab, den Begriff 'Besitzstandsgarantie' zu verwenden, der im 

Baugesetz verwendet wird und als Argument gegen eine Umnutzung z.B. des Entsorgungshofs 
verwendet werden kann. 

 
5.2 Familiengärten 
 Wurde abgeklärt ob sich dieser alte Begriff noch mit den neuen Gartenformen von SGB ver-

trägt? 
 
5.4 Verkehr 
 Thema Parkplätze:  

Vorschlag:  Die Formulierung 'Die Anforderung an die Anzahl zu erstellender PP für Autos 
(und Fahrräder) ist gemäss kantonaler Gesetzgebung umzusetzen', ist zu streichen oder zu-
mindest zu differenzieren.  
Begründung: Im Wettbewerb für den Schulbau und die Tageschule wurden insgesamt nur 4 
PP verlangt. Je 2 pro Gebäudekomplex. Dies in der Absicht, die Fahrbewegungen im Stadtpark 
auf das absolute Minimum zu beschränken. Also kein Abholverkehr durch Eltern, keine Lehrer-
PP etc. Würden die kantonalen Vorschriften angewendet, müssten offenbar mindestens 12 PP 
erstellt werden. Die Formulierung ist also so abzuändern, dass diese Anzahl PP sicher nicht in 
die Freiflächen A oder B zu liegen kommen. 
 

06 Planungsvorlage 
 Im ersten Satz heisst es: 'Gegenstand … sind die folgenden geringfügigen Anpassungen….' 
 Vorschlag: 'geringfügig' streichen 
 Begründung: es kann sich nicht um geringfügige Anpassungen handeln, wenn man die Zo-

nenplanänderung in eine Volksabstimmung bringt. 
 
 2. Abschnitt: 'Die bestehende Zone FB wird in den nordöstlichen Teil… verschoben. 
 Vorschlag: 'Ein Teil der bestehenden Zone FB…' 
 Begründung: Facts 
  
6.1  Zweckbestimmung 
 im 2. Abschnitt: ' Nutzungen wie quartierorientierte…' 
 Vorschlag: gleiche Formulierung für Zweckbestimmung für FA wie in Einleitung 01: 'quartier-

orientierte, gastgewerbliche und kulturelle Nutzungen' 
 Begründung: siehe 1.1 
 
6.2  Mass der Nutzung 
 Vorschlag: Aufgrund der mündlichen Information durch die Projektleitung beim SPA schlagen 

wir vor, Nutzungsmass und -Reserve an dieser Stelle zu präzisieren.  
 Das Nutzungsmass wird über den gesamten Planungsperimeter für die Freifläche FA gesamt-

haft berechnet (Quotient 0.1). FB wird in 2 separate Perimeter geteilt und je separat berechnet 
(Quotient 0.6) 

 Dazu gehört eine Tabelle, wo die verschiedenen bestehenden Bauten und deren bereits 'kon-
sumierte' Flächenanteile einzeln ausgewiesen werden.  

 Begründung: Damit wird auch ersichtlich, welchen Spielraum der Wegfall eines Gebäudes auf 
die gesamte Nutzfläche ergibt, dass z.B. nach Rückbau des Modulbaus in 8 Jahren die aktuell 
sehr knappe Nutzflächenreserve wieder etwas Spielraum erhält.  
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6.3 Grundzüge Überbauung und Gestaltung 
 'Die maximale Gesamthöhe für Neubauten ist in der Planungsvorlage gemäss BO festgelegt. 

Die Festlegung für die Gesamthöhe wird nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses präzi-
siert.' Was gilt nun? In der Planlegende zum Zonenplan steht zudem unter 'Festlegungen': 'In 
der Zone FB sind Neubauten bis zu einer Geschosshöhe von 20m zulässig.' 

 
Vorschlag: Einheitliche und aufeinander abgestimmte Formulierung wählen. 20 m Gebäude-
höhe sind weder erwünscht noch notwendig.  
Begründung: Dafür wird ja u.A. das qualitätssichernde Verfahren durchgeführt um die maximal 
notwendige und landschaftsverträgliche GH festzulegen. 
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Mitwirkungsbericht 

Schosshalden-Ostring-Murifeld-Leist SOML 

betreffend 

Zonenplan 

Egelmösli Wyssloch 

Änderuna der baurechtlichen Grundordnuna 

Der SOML nutzt die Gelegenheit zur Mitwirkung 
betreffend 

0 3 f'EZ, 20 8 

Änderung der baurechtlichen Grundordnung Zonenplan Egelmösli - Wyssloch, 
umfassend als Perimeter die Freiflächen Fa und Fb zwischen 

Muristrasse und Laubeggstrasse. 

Fazit der Stellungnahme 

Es besteht keine Notwendigkeit den geltenden 
Zonenplan zu ändern. 

Areale der Freifläche Fb für Bildung, Freizeit und Sport 
stehen an dafür zweckmässigen Standorten 

in genügendem Masse zur Verfügung: 
in der hinteren Schosshalde zwischen 

burgerlichem Waisenheim und der Steinerschule 
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• Den vielen (z.T. seltenen) Tier- und Pflanzenarten in diesem Gewässer- und
Feuchtgebiet wird zu wenig Respekt entgegengebracht und zu wenig Raum zu
gestanden.

Wir setzen uns dafür ein, dass diese Natur belassene Geländekammer, diese Oase in
mitten dichtest bebautem städtischem Umfeld, in ihrer Einmaligkeit bewahrt und weder 
überbaut noch verkommerzialisiert wird. Der SOML setzt sich namens der ihm ange
schlossenen Mitglieder dafür ein, dass diese «Insel der Ruhe und Erholung» nicht in ei
nen Unruheort verwandelt wird. 

1.4 Ziele der Stadt 

Die Zonenplanänderung der Stadt hat folgende Ziele: 

• Festlegung der jetzt fehlenden Zweckbestimmungen für Zonen im öffentlichen
Interesse Fa und Fb

• Umzonung Fa in Fb zwecks Realisierung einer neuen Schulanlage im Wyssloch
und einer neuen Zweckbestimmung (Tagesschule) für das Wysslochgut.

Weitreichende Zweckbestimmung 

Absicht ist es, mit der veränderten Zonenordnung die Grundlage zu schaffen, damit das 
Gebiet Wyssloch - Egelsee zu einem Stadtpark entwickelt werden kann, mit mitmulti
funktionalen und nutzungsoffenen Freiräumen (Erläuterungsbericht, Punkt 01 ). Das 
Konzept sieht vor, den weitestgehend natürlichen Grünraum schrittweise in einen künst
lich angelegten Stadtteilpark mit «hohen» Nutzungs-, Gestaltungs- und Aufenthaltsqua
lität umzugestalten (Erläuterungsbericht, Punkt 4.1 ). 

Die «Verkommerzialisierung» des Teilgebietes West mit dem Egelsee, wie auch die 
«Verbetonierung» des Teilgebietes Ost widersprechen den Vorstellungen des SOML 
diametral, welcher sich bisher für den Fortbestand des natürlichen Gewässers und für 
den Erhalt einer grün belassenen Wysslochsenke eingesetzt hat. 

2 Einwände des SOML im Einzelnen 

2.1 Kein Partizipationsverfahren zur Nachnutzung 

Der Erläuterungsbericht (Punkt 4.2) spricht von partizipativem Verfahren (2016) betref
fend Zwischen- und Nachnutzung des Entsorgungshofes. Dem Vernehmen nach mag 
ein antizipatives Verfahren zur Zwischennutzung stattgefunden haben, bei dem Gastge
werbevertreter massiv übervertreten waren. In ein partizipatives Verfahren zur Nachnut
zung wurde der SOML jedenfalls nicht eingebunden. 

2.2 Dienstleistungsvertrag verbietet lärmendes Gewerbe 

Der Erläuterungsbericht gaukelt vor, die Zonenplanänderung sei im Einklang mit dem 
Dienstleistungsvertrag (Punkt 4.4) aus dem Jahr 1909. Die Aussage ist unzutreffend: 
Der Dienstleistungsvertrag ist im Grundbuch eingetragen und unbefristet. Er umfasst 
unter anderem auch klare Gewerbebeschränkungen (Art. 4 und 5) https://www.iq
eaelsee.ch/2018/02/18/dienstbarkeiten-zum-schutz-des-eaelsees/ 

8 
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o Auf der Parzelle zwischen der Egelgasse und dem Egelsee «darf keine andere
Wirtschaft als nur eine sogenannte Saisonwirtschaft ausschliesslich zur Zeit des
Eislaufes (Eiswirtschaft) betrieben werden».

o Auf sämtlichen Grundstücken der Vertragsunterzeichner rund um den Egelsee
darf «zu keinen Zeiten ein lärmendes, übelriechendes oder aussergewöhnlichen
Rauch verursachendes Gewerbe ausgeübt oder geduldet werden».

Der SOML leitet daraus ab, dass ein Gastgewerbe mit Aussenwirtschaft nicht zulässig 
ist. Diese Dienstbarkeiten zur Erhaltung des landschaftlichen Bildes der Egelmöslibesit
zung und dem Erhalt der Wasserfläche sind explizit zum Schutz der Landschaft, der 
Umwelt und des Gewässers erlassen worden, bevor es öffentlichrechtliche Planungs
und Umweltgesetze gab. Neben den betroffenen privaten Grundstückbesitzern waren 
auch die Einwohnergemeinde der Stadt Bern sowie die Burgergemeinde vor über hun
dert Jahren daran interessiert, den See und seine natürliche Umgebung mit einem 20-
seitigen Dienstbarkeitsvertrag zu schützen. 

2.3 Öffentliches oder allgemeines Interesse? 

Die zum Perimeter «Zonenplan Egelmösli Wyssloch (Änderung der baurechtlichen 
Grundordnung)» gehörende Fläche betrifft nach geltendem Nutzungszonenplan die 
Nutzungen Fa und Fb (Art. 18 Bst. c i.V.m. Art. 24 BO) = Zonen für «öffentliche Nutzun
gen im öffentlichen Interesse». Teilgebiet West ist vollumfänglich, Teilgebiet Ost zu ca. 
drei Vierteln der Fa unterstellt. 

Der Nutzungszonenplan unterscheidet zwischen der weit gefassten Definition betref
fend die «Zonen für private Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse (Freifläche 
F*)» und der engeren Beschreibung betreffend die «Zonen für öffentliche Bauten und 
Anlagen im öffentlichen Interesse (Freifläche Fa)». Die für das Perimetergebiet bei
spielhaft aufgezählten künftigen Zweckbestimmungen gehen in der Summe aller ge
schaffenden neuen Möglichkeiten weit über den Rahmen hinaus, wie er für die Freiflä
che Fa definiert ist: «stark durchgrünte Anlagen mit maximaler Ausnutzungsziffer von 
0.1 (Art. 24 Abs. 2 80)». 

Der neu einzuführende Nutzungsmix für die Freifläche Fa sprengt klar den Rahmen gel
tenden Rechts. Neu sollen Nutzungen zulässig sein, wie sie bestenfalls in einer Freiflä
che F* möglich wäre. Mit dieser «Verwedelung» soll der Bevölkerung offenbar eine Ent
wicklung in Richtung «Stadtteilpark» schmackhaft gemacht werden: im Perimetergebiet 
sollen nun überall Nutzungen (Bauten, Anlagen) ermöglicht werden, für die irgendwie 
ein weit gefasstes allgemeines Interesse geltend gemacht werden kann. 

Dahinter stehen Absichten, wie beispielsweise 

• im vormals geduldeten zonenwidrigen Entsorgungshof, oder
• im baufällige Wysslochgut

Nutzungen zu ermöglichen, die nach geltendem Recht in der Freifläche Fa nicht zuläs
sig sind. In beiden Fällen vertritt der SOML die Auffassung, es sei geltendes Recht 
durchzusetzen. 

2.4 Geringfügigkeit im Sinne des BauG ? 

9 

Der Erläuterungsbericht (Punkt 6.0) spricht von «geringfügige Anpassungen im Zonen
plan» und von «Verschieben einer Fb an einen andern Standort». 

Beide Aussagen sind so nicht korrekt 

o Vorgesehen ist, das Areal der Familiengärten und des Schulgartens samt Feld
gehölz und Wald als Freifläche Fb aufzuzonen (heute: Fa). Die damit einherge
hende Heraufsetzung der Ausnützungsziffer (heute: 0.1, neu: 0.6) darf keines
falls als geringfügig durchgehen.

o Zwar trifft zu, dass der 33 m breite Landstreifen südseitig des Wysslochs, wel
cher Fb unterstellt ist, reduziert werden soll. Trotzdem beurteilt der SOML den
Begriff «Verschiebung einer Zone» als rechtlich fragwürdig. Die Abgrenzung ei
ner Zone im Zonenplan entspricht einer individuellen (bezüglich Eigentum) und
konkreten (bezüglich Lage und Abgrenzung) Bauvorschrift, die nicht einfach an
einen andern Standort «verschoben» werden kann. Korrekt ist deshalb festzuhal
ten, dass die Zonenplanänderung an einem Standort eine Reduktion von Art und
Grad der Nutzung, dafür an einem andern Ort eine Erhöhung von Art und Grad
der Nutzung vorsieht. Beide Vorgänge sind bezüglich der Auswirkungen unab
hängig voneinander zu beurteilen.

o Das Wysslochgut befindet sich nach geltender Zoneneineinteilung mehrheitlich in
der Zone Fb, mit einem Spickel jedoch in der Zone Fa. Beim Erlass dieses Pla
nes (1976) wurde offensichtlich davon ausgegangen, dass das in die Jahre ge
kommene Wysslochgut dereinst durch eine neue Baute zu ersetzen sei.
Heute ist nun der Um- und Ausbau des (baufälligen) Wysslochguts zur Tages
schule geplant, also eine Zweckänderung, die in der Freifläche Fa nicht zugelas
sen ist. Aus diesem Grunde soll nach Auffassung der Stadt das Wysslochgut
samt Umschwung nun vollständig der Freifläche Fb zugeschlagen werden, um
so die geplante Umnutzung zu legalisieren.

o Parallel dazu ist die Rückzonung der übrigen Freifläche Fb zu Fa vorgesehen.
Die Rückzonung erfolgt unmittelbar, nachdem in der betreffenden Fläche
das höhere Nutzungsmass durch einen neu erstellten Modulbau vollum
fänglich konsumiert worden ist. Der SOML beurteilt diesen Vorgang insge
samt als Schlaumeierei, die nichts mit Raumplanung, aber sehr viel mit (ver
schleierter) Spekulation zu tun hat.

o Insgesamt erfährt die Freifläche Fb in der Summe der geplanten Veränderungen
einen Zuwachs von ca. 1200 m2. ,,Geringfügigkeit" ist aus diesem Grunde nicht
nur infolge der vorgesehenen räumlichen Veränderungen, sondern auch wegen
der Erhöhung der insgesamt möglichen Nutzung nicht gegeben.

o Nebenbei sei vermerkt, dass die neu vorgesehenen Zonengrenzen willkürlich
ins Gelände gelegt werden. Sie halten sich weder an natürliche noch an neu
zu schaffende ablesbare Grenzen. Ihre einzige Begründung beruht im Streben
nach Legalisierung von neu zu schaffendem Bauvolumen in einer weitgehend in
takten natürlichen Geländekammer. Die Zonenplanänderung verletzt somit raum
planerische Grundsätze, wonach sich Zonen an logisch verständliche und ables
bare Grenzen halten sollen.

10 
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2.5 Übergeordnetes Recht 

Im Bereich Raumplanung sind der Gemeindeautonomie durch übergeordnetes kantona
les Recht und Bundesrecht Grenzen gesetzt. Mit Planungsaufgaben betraute Behörden 
beachten die Grundsätze der Raumplanung (Art. 3 Abs. 1 und 2 RPG), wie z.B. 

o Schonender Umgang mit der Landschaft,
o Freihaltung von See- und Flussufern
o Einordnung von Bauten und Anlagen in die Landschaft
o Erhalten naturnaher Landschaften und Erholungsräume

Wir halten es als irreführend, wenn für das weitgehende überstellen einer naturbelasse
nen Fläche der Begriff „Stadtteilpark" verwendet wird. Vielmehr verstösst die geplante 
Revision gegen die Grundsätze des Raumplanungsgesetzes. Die hier geplante Nut
zungsverdichtung ist unvereinbar mit den Zielsetzungen der Raumplanung. Sie zerstört 
ein Natur belassenes und naturnah bewirtschaftetes Gebiet im Wesenskern. 

Für die jetzt im Egelmösli Wyssloch geplanten Bauten und Nutzungen wurden an
dernorts (Hintere Schosshalde: Areal zwischen Burgerlichem Jugendwohnheim 
und Steinerschule) bereits Flächen dem dafür erforderlichen Nutzungszweck un
terstellt, wohl im Wissen um die Verwundbar- und Verletzlichkeit der im Egelmösli 
Wyssloch vorhandenen Naturlandschaft (z.B. Artenvielfalt insbesondere von Amphibien, 
Fledermäusen und Libellen). 

2.6 Nutzungstransfer nach Zufallsprinzip und Beliebigkeit 

Die Bestimmungen der Freifläche Fa (Fläche für stark durchgrünten Anlagen) steht im 
Prinzip bereits heute im Widerspruch zur vorhandenen Bebauung. Zulässig wäre eine 
maximale Ausnutzungsziffer von 0.1. Folgerichtig müsste der marode Entsorgungshof 
abgebrochen und naturnah gestaltet werden. 

Statt einer in diese Richtung zielende Entwicklung den Weg zu bereiten, wird beim Ent
sorgungshof von «Zwischennutzung» gesprochen. Zwischennutzung wohl mit Blick auf 
eine noch zu definierende dauerhafte Nachnutzung. 

Beabsichtigt ist (Erläuterungsbericht Punkt 6.2), das Mass der Nutzung über alle Flä
chen (Zonen Fa und Fb) zusammenzukratzen und nach nicht nachvollziehbarem Prin
zip an beliebige Standorte zu verteilen. Nur so ist es möglich, auf der Parzelle Nr. 
4/2421 (heutige Familiengärten) ein Bauvolumen im Ausmass einer Schule a la Schule 
Laubegg oder Schule Bitzius unterzubringen. 

Der Erläuterungsbericht verschweigt, dass für das Betrachtungsgebiet im Jahr 2003 ein 
(Landschafts-) Wettbewerb durchgeführt wurde, bei dem ein Architekten-Team aus Ber
lin mit dem Projekt «Treibhaus» den ersten Preis gewann. In der Zeit nach 2010 wurde 
das Projekt nachbearbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet. In diesem Projekt ist 
geplant, das Wysslochbächlein als offenes Fliessgewässer herzurichten und samt ei
nem neu zu erstellenden, parallel dazu verlaufenden Weg nordseitig am Sport- und 
Spielfeld vorbeizuführen. Angenommen, für die Offenlegung des Gewässers werde ein 
Korridor von B = 1 O m beansprucht, so verbliebe in der neu auszuscheidenden Freiflä
che Fb für die dort geplante Schulanlage ein Streifen von gerade mal max. 33 m (was 
der Breite des Landstreifens entspricht, auf dem der neu erstellte Modulbau steht!). Der 

11 
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Familiengarten-Verein 
Bern-Ost 
Der Präsident 

3015 Bern, 29.11.18 

Martin Blaser, Jupiterstr. 25/1145 
3015 Bern E\NGA G SPI 
079 373 58 37 

Stadtplanungsamt 
Zieglerstr. 62 
Postfach 
3001 Bern 

Zonenplanänderung und Schulhausneubau Egelmösli Wyssloch; öffentliches 
Mitwirkungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Zu dieser Zonenplanänderung nehmen wir gerne wie folgt Stellung. 

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum in dieser Gegend ist wohl unbestritten. 

u. , 7 • 

Die Frage stellt sich aber, ob überhaupt ein solch massiver Schulhausneubau notwendig ist 
und nicht bestehende Gebäulichkeiten benutzt werden können. 
Mit dem geplanten Neubau müssten auch die bisherigen Familiengärten beim Egelsee 
weichen. Diese Familiengärten bilden heute zusammen mit dem Egelsee eine ökologisch 
wertvolle Grünfläche, welche mit einer Überbauung viel an Wert (Biodiversität) verlieren 
würde. Am Erhalt dieser grünen Lunge muss unbedingt festgehalten werden. 

Geplant ist, die bestehenden Familiengärten in den geplanten Stadtteilpark im Wyssloch zu 
integrieren. Wir fragen uns, ob überhaupt dort genügend Platz für einen vollständigen Ersatz 
der Familiengärten vorhanden wäre. Zudem besteht heute in diesem Tälchen eine wertvolle 
Biodiversität, welche durch einen „sterilen" Park wohl stark eingebüsst wird. 

Zum Schulhausneubau. 
Wie erwähnt, gibt es sicher alternative Vorschläge, welche hier nur stichwortartig erwähnt 
sind. 
-Nutzung des Burgerlichen Wohnheims in der hinteren Schosshalde (Nachnutzung wird
durch Burgergemeinde gesucht).
-Neubau neben dem Burgerlichen Wohnheim (Gebiet ist bereits als Zone FB eingezont).
-Allenfalls weitere Nutzungsmöglichkeiten im Gebiet.
Da es für Egelmösli Wyssloch wohl ein langwieriges Zonenplanänderungsverfahren braucht,
kann mit der geplanten Variante der benötigte Schulraum wohl nicht innert nützlicher Frist
bereitgestellt werden.

Gemäss den obigen Erläuterungen schlagen wir folgendes vor: 
-Auf den Neubau eines dauerhaften, massiven Schulhauses im Egelmoos/Wyssloch ist zu
verzichten. Somit braucht es auch keine Zonenplanänderung, welche wohl Jahre benötigen
würde. Auf die Schaffung einer Zone FB ist daher zu verzichten. Damit bleiben auch die
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C;tJ, i 8 Zukunftswerkstatt I Netzwerk 

Böcklinstrasse 17, 3006 Bern 

r-f,N-.-c--·:: L\- ·. 1 -s PA1 1 - ___ ,_ .. \_ -
i ·; ' \ ·, '1 {J 

/ : , ' n 1 

Stadtplanungsamt Bern 
Zieglerstrasse 62 
Postfach 
3001 Bern 

Bern, 26.11.2018 

Mitwirkungsverfahren Zonenplan Egelsee Wyssloch 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihren Erläuterungsbericht vom 5. Oktober 2018 und danken für die 
Gelegenheit, zur Zonenplanänderung Egelsee-Wyssloch Stellung nehmen zu können. Wir 
begrüssen die angestrebte Transformation des Gebietes Egelsee-Wyssloch zu einem Stadtteilpark 
und sehen darin einen erheblichen Mehrwert für den gesamten Stadtteil IV. 

In Ergänzung zu Ihrer Planungsvorlage möchten wir vorschlagen, 

1. einen konsequent öffentlich genutzten Park Egelsee-Wyssloch ins Auge zu fassen
2. einen durchgehenden Weg rund um den See mit Zugang zum \Nasser zu schaffen
3. den Park und den Egelsee zu verbinden und deshalb die trennende Egelgasse aufzuheben
4. die Schulhäuser einzig auf der Nordseite des Areals vorzusehen, um den bis zum See

durchgängigen Grünraum zu maximieren
5. die partikuläre Nutzung der Schrebergärten auslaufen zu lassen und stattdessen - evtl. beim

alten Bauernhof - ein urbanes, partizipatives und edukatives Gärtnern mit Streichelzoo
vorzusehen

6. auf der Südwest- oder/und Nordostseite des Egelsees ein Holzdeck mit Parkcafe zu planen
7. auf dem Egelsee Mini-Elektroböötli für Kinder zu vermieten (ähnlich den Autööli auf dem

Gurten)

1 
----..l 

8. das Areal am Südwestende des Egelsees zu öffnen und das Gebäude sowie die Aussenräume
des ehemaligen Entsorgungshofs für die öffentliche (Quartier-)Nutzung freizugeben.

Der Verein Ostpark versteht sich als Zukunftswerkstatt und Netzwerk für die Entwicklung eines 
öffentlichen Stadtteilparks im Areal Egelsee-Wyssloch und bietet sich hiermit der Stadt als 
mitwirkendes Organ an. 
Die Gesellschaft für Stadt- und Landschaftsentwicklung Bern (ursprünglich Verschönerungsverein) 
setzt sich seit 130 Jahren ein für eine gute Stadtkultur und versteht sich als Anwalt des öffentlichen 
Raums für alle. 

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben, 

mit freundlichen Grüssen 

Severin Waldis 
Präsident 
Verein Ostpark 

Beat Wacker 
Präsident 
Gesellschaft für Stadt- und Landschaftsentwicklung Bern 

1 
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00 PRO VELO
BERN 

Verband für die Interessen der Velofahrenden 
Birkenweg 61 l 3013 Bern 
Tel 031 318 54 1 0 I info@provelobern.ch 
PC 30-19027-6 1 www.provelobern eh 

Bern, 26. November 2018 
Pro Velo Bern I fma 

Stellungnahme 

Stadtplanungsamt Bern 
Zieglerstrasse 62 
Postfach 
3001 Bern 

zur Mitwirkungsauflage zum geplanten Stadtteilpark Egelmösli Wyssloch 

Sehr geehrter Gemeinderat 

Im Rahmen der Mitwirkungsauflage zum geplanten Stadtteilpark Egelmösli Wyssloch 
möchten wir aus Sicht des Veloverkehrs folgende Stellungnahme einbringen: 

Um das Quartier und insbesondere den Bereich um den Park auch für Velofahrende 
sicherer zu gestalten, sollte der MIV beruhigt werden. Damit wird es zusätzlich im Park 
auch ruhiger. Um dies umzusetzen, sollte die Erweiterung der T20-Zone Obstberg nach 
Südwesten bis zum Ostring geprüft werden. 

Das Wohnquartier zwischen Muristrasse und Laubeggstrasse sollte mit T20 beruhigt 
werden. Dies bietet sich in diesem Moment speziell an, da mit der Aufwertung des 
Gebiets durch den Stadtteilpark viele Fussgänger_innen und Velofahrende angezogen 
werden. 

Zusätzlich schlagen wir folgende, kurzfristiger umsetzbare Einzelmassnahmen vor: 

- Segantinistrasse: In der südwestlichen Ecke führt die Segantinistrasse durch den
Stadtteilpark. Bei der Einfahrt von der Muristrasse her soll für den MIV eine deutliche
Tor-Situation gebaut werden. Auf der Segantinistrasse soll geprüft werden, ob eine T20-
Zone eingerichtet werden kann. Denn dort werden sich viele Parkgäste aufhalten.

- Ankerstrasse: Auf der südlichen Längsseite des Parks verläuft die
Ankerstrasse/Segantinistrasse. Bitte prüfen Sie für den MIV -Durchgangsverkehr auf
diesem Abschnitt die Sperrung mit Pollern. Die Zufahrt zu den Anstössern bleibt
gewährleistet, gleichzeitig wird der MIV direkt entlang des Parks auf das Minimum
reduziert.

00 PRO VELO
BERN 

- Egelgasse: Mitten durch den Park führt die Egelgasse. Diese zerschneidet ihn in zwei
Teile. Bitte prüfen Sie, ob auf dem Abschnitt durch den Park eine T20-Zone eingerichtet
werden kann. Damit könnte die Trennwirkung verkleinert werden.

- Bei der Zufahrt von der Muristrasse her ist der Velostreifen auf der Muristrasse nicht
durchgängig. Auf diesem Abschnitt der Muristrasse ist im Masterplan "hoher Standard
entlang Hauptverkehrsstrassen" vorgesehen. Es gibt dort wohl für den Werkverkehr eine
Abbiegespur in der Mitte der Strasse. Wir fordern, dass mit dem Auszug der Strassen
reinigung, und dem damit wegfallenden Werkverkehr die Abbiegespur zugunsten der
Umsetzung des hier geplanten Velo-Standards aufgehoben wird.

Wir danken für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Fabian Maeder 
Mitarbeiter Velomassnahmen 
Pro Velo Bern 

Seite 2 von 2 
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Von: Hiltbrand Michèle, PRD SPA
An: Rasmussen Selina, PRD SPA
Betreff: WG: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch
Datum: Dienstag, 20. November 2018 10:08:43

Liebe Selina

Ich nehme an, dass du dafür zuständig bist. Ich bitte dich diese Anfrage zu beantworten.

Liebe Gruess
Michèle
__________________________________________
Stadtplanungsamt
Tel. 71 60

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: bern.ch <no-reply@bern.ch>
Gesendet: Montag, 19. November 2018 14:55
An: _M Stadtplanungsamt, PRD SPA <stadtplanungsamt@BERN.CH>
Betreff: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch

Eine neue Nachricht mit den folgenden Angaben wurde mit dem Kontaktformular erstellt:

Thema: Stadt Bern
Anrede: Frau
Vorname: Susanne
Name: Bieler
E-Mail: susanne.bieler-arnold@swissonline.ch
Telefon: 031 382 78 36
Nachricht:

Guten Tag,
ich bin mit der Überbauung Wyssloch_Egelmösli nicht einverstanden und finde es für die Lebensqualität in der
Stadt Bern gefährlich. Dieses Naturreservat muß erhalten bleiben (Artenvielfalt, Erholungsgebiet), zumal der
Ostring durch den enormen Verkehr starke Emissionen verursacht.
Susanne Bieler
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Von: Siewior Susanne, PRD SPA
An: _R Stadtgruen, TVS-SGB; Rasmussen Selina, PRD SPA
Betreff: WG: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch
Datum: Montag, 5. November 2018 16:00:08

Hallo Zusammen

Im Folgenden schicke ich euch diese  E-Mail mit der Bitte um Beantwortung.

Viele Grüsse, Susanne Siewior

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: bern.ch <no-reply@bern.ch>
Gesendet: Sonntag, 4. November 2018 09:39
An: _M Stadtplanungsamt, PRD SPA <stadtplanungsamt@BERN.CH>
Betreff: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch

Eine neue Nachricht mit den folgenden Angaben wurde mit dem Kontaktformular erstellt:

Thema: Stadt Bern
Anrede: Frau
Vorname: birgit
Name: gerber
E-Mail: b.e.gerber@bluewin.ch
Telefon: ankerst.7, 3006 bern
Nachricht:

BITTE lasst das Wyssloch so, wie es ist : ein ruhiger, grüner , unverbauter Ort, mit Wiesen, alten Bäumen,
Bächlein, Tieren.... RUHE !!! Ich finde, wir brauchen auch solche Areale, an denen NICHTS verändert wird.
Gruss B. Gerber, seit 20 Jahren im Stadtteil 4 , Velofahrerin.
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Von: Siewior Susanne, PRD SPA
An: "Eva Wüthrich-Gerber"
Cc: Rasmussen Selina, PRD SPA
Betreff: AW: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch
Datum: Mittwoch, 28. November 2018 18:00:18

Sehr geehrte Frau Wüthrich-Gerber

Ich kann leider Ihre Eingabe nicht zuordnen.

Handelt es sich um eine Stellungnahme zur  Mitwirkungsauflage Egelmösli Wyssloch?

Freundliche Grüsse
Susanne Siewior

_______________________________

Susanne Siewior,. Projektmitarbeiterin Stab
Stadt Bern
Präsidialdirektion
Stadtplanungsamt
Zieglerstrasse 62
Postfach, 3001 Bern
Telefon 31 321 70 15,
www.bern.ch/stadtplanung

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: bern.ch <no-reply@bern.ch>
Gesendet: Mittwoch, 28. November 2018 13:24
An: _M Stadtplanungsamt, PRD SPA <stadtplanungsamt@BERN.CH>
Betreff: Neue Nachricht vom Kontaktformular auf bern.ch

Eine neue Nachricht mit den folgenden Angaben wurde mit dem Kontaktformular erstellt:

Thema: Stadt Bern
Anrede: Frau
Vorname: Eva
Name: Wüthrich-Gerber
E-Mail: eva@wwuethrich.ch
Telefon: 031 352 74 60
Nachricht:

Vorschlag 1: Ausbau des  jetzigen Schulhaus-Provisoriums mit Einbezug der Spielbrache; das alte Bauernhaus
(renoviert) wäre m.E. ideal für eine Tagesschule.
Vorschlag 2: Ausweichen in die hintere Schosshalde  (ehem.  Jugendwohnheim);  ideale Busverbindung; für
allfälligen Neubau bessere Platzverhältnisse zw. Jugendwohnheim und Steiner-Schule.
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Gabriela Kaufmann-Zürcher 
Oberfeldstrasse 54 
3550 Langnau 
Grund- und Liegenschaftseigentümerin 
Egelbergstrasse 30, 3006 Bern 

Eingeschrieben 
Stadtplanungsamt 
Zieglerstrasse 62 
3001 Bern 

Mitwirkung Zonenplanänderung Egelmösli Wyssloch 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Langnau, 25. November 2018 

I EING -q_ �p1 
l 7 NL 

Gerne werde ich mich im Rahmen der Mitwirkung zur Änderung des Zonenplanes Egelmösli 
Wyssloch äussern. 

Die Änderung des Zonenplans lehne ich aus folgenden Gründen ab: 

1. Die Bezeichnung „Stadtteilpark Wyssloch" ist irreführend, wird doch hier der wertvolle
Standort als Park und Naherholungsgebiet des Quartiers und der Stadt weitgehend als
Schulareal überbaut und zerstört.

2. Die Stadt führt ein Mitwirkungsverfahren durch und geht davon aus, dass ihre geplante
Zonenänderung Egelmösli Wyssloch „geringfügig ist" (Art. 58 BauG). Tatsache ist:

• Einerseits wird für die bisherigen Familiengärten eine Zonenänderung von FA F (Aus
nutzungsziffer: 0, 1) zu FB (Ausnutzungsziffer: 0,6) geplant, um den bisherigen Grün
raum überbauen zu können. Die Zonenbezeichnung FB gilt gemäss städtischer Bau
ordnung für Zonen im öffentlichen Interesse, die für die Überbauung bestimmter
Grundstücke dienen. Der heutige Grünstreifen, der neben dem Fussweg zwischen
Egelgasse und Laubeggstrasse, auf dem auch das Wysslochgut teilweise liegt, ge
hört heute zur Freifläche FB und ist beschränkt bebaubar. Da ein Ausbau des
Wysslochguts zur Tagesschule nicht in der Zone FA F vorgenommen werden kann,
wird dieses Grundstück in Zone FB bleiben. Somit handelt es sich nicht um eine Ver
schiebung von Zonen, wie im Erläuterungsbericht steht (Punkt 6.0), sondern um eine
Reduzierung der Zone FA F und eine Erweiterung der Zone FB um geschätzte 800
Quadratmeter.

• Die Parzelle 2421 wird ganz klar aufgezont, und zwar auf das Sechsfache der Nut
zung des heute rechtsgültigen Zonenplanes.

Die Gebäudegesamthöhe (GGH) von 20.00, (entspricht 5-6 Vollgeschossen!) so
wie das daraus resultierende Gebäudevolumen sind an diesem Standort aus meiner 
Sicht unverständlich und nicht vertretbar (Bauordnung der Stadt Bern /Art. 61 2c): 
In jedem Fall besteht die Pflicht zur Einordung in das Stadt-, Quartier- und 
Strassen bild. 
Zudem ist der Grenzabstand von Zonengrenzen mit 6.00 (GL <20.00m) viel zu klein. 

• Dies führt - nebst den zu erwartenden Emissionen aus Schulbetrieb und Verkehr - zu
einem massiven Verlust der Lebensqualität im Wohnquartier und wird zudem einen
Minderwert der rückwärtigen Liegenschaften (Zone W BK2!) zur Folge haben.

• Die vorgesehenen Bauvorschriften für die beiden Zonen FA und FB sind sehr vage.
Es gibt keinerlei Angaben zu Baufeldern, max. Geschosszahlen, Gebäudehöhen,
max. Gebäudelängen, Dachformen, etc. wie das bei allen anderen Zonen der Fall ist.

• Andererseits wird eine erhebliche Zweckänderung der Zone FA F in diesem Pla
nungsgebiet vorgenommen, die eine Anhäufung verschiedenster Nutzungsarten be
zweckt. Der heute weitgehend natürliche Grünraum zwischen Muristrasse und Lau
beggstrasse soll nach diesen Plänen zu einem künstlichen „multifunktionalen Stadt
teilpark" mit hohem Nutzungs- Gestaltungs- und Aufenthaltsort umgestaltet werden
und damit zu einem Unruheort werden. Damit wird das übergeordnete Recht ausge
hebelt, insbesondere die Grundsätze des Raumplanungsgesetzes.

• Der aufwendige Architekturwettbewerb im offenen Verfahren bestärkt den Eindruck,
dass ohne genehmigten Zonenplan bereits Tatsachen geschaffen werden.

• Es erscheint mir nicht sinnvoll in einer Parkanlage als Naherholungsgebiet für Quar
tier und Stadt ein Schulareal zu integrieren.

3. Die Verfassung des Kantons Bern legt in Artikel 31 fest, dass die natürliche Umwelt für
die gegenwärtigen und künftigen Generationen gesund zu erhalten hat. Sie soll durch
staatliche und private Tätigkeiten so wenig wie möglich belastet werden. Das Gebiet
Wyssloch und das Areal rund um den Egelsee ist heute eine Ruheoase mit einer einzig
artig reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt.
Das städtische Vorhaben verstösst gegen Art. 31 und gegen weiteres übergeordnetes
Recht wie das Raumplanungsgesetz, das Umweltgesetz, die Gewässerverordnung, das
Heimat- und Naturschutzgesetz sowie gegen das kantonale Baugesetz und die städti
sche Bauordnung.

Mit Bitte um Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 
�, l . 

f h . iv-, 1Ji;L-Lt/� 
Ga�riela Ka�fmann-Zürcher 

Kopie: Rechtsamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, 
Reiterstrasse 11, 3011 Bern. 
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